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Der Vorstand 2022Der BdSt schafft Transparenz
und fördert die Demokratie
Seit 1949 sorgt der Bund der Steuerzahler auf vielfältige Weise für 
mehr Transparenz im Bereich der öffentlichen Finanzen. Mit unseren 
zahlreichen für alle kostenlos erhältlichen Serviceleistungen
und Informationen rund um das Steuerrecht tragen wir dazu bei, dass 
die Menschen besser wissen, welche steuerlichen Rechte und Pflich-
ten sie haben. Das stärkt das Verständnis und verbessert das Klima 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Finanzverwaltung. 

Wir beobachten und dokumentieren sehr genau die Entwicklung der 
öffentlichen Haushalte und der steuerlichen Belastung der Menschen 
und Unternehmen. Der Staat muss gebremst werden, wenn ihm die 
öffentlichen Haushalte aus dem Ruder laufen, wenn er Verschwen-
dung nicht verhindert, wenn er die Verschuldung ins Uferlose steigen 
lässt und wenn er Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft mit 
zu hohen Steuern und Abgaben überfordert. Deshalb dokumentieren 
wir z.B. nicht nur die seit Jahren stark ansteigenden Hebesätze der 
Kommunalsteuern, sondern wir zeigen gleichzeitig auch mögliche Al-
ternativen zu Steuererhöhungen auf. Aufgabe der Kommunalpolitik 
ist es dann, gemeinsam mit der Bevölkerung die besten Lösungen für 
ihre Gemeinde auszuwählen. 

Steuergeldverschwendung trägt ganz besonders zur Politikverdros-
senheit bei, weil die Menschen zu recht nicht akzeptieren, wenn ihre 
Steuergelder unwirtschaftlich verwendet werden und dann Mittel für 
wichtige Aufgaben fehlen. Mit der Recherche und Veröffentlichung 
von Verschwendungsfällen und mit dem Aufzeigen typischer Fehlent-
wicklungen wollen wir dazu beitragen, dass ähnliche Fehler in Zu-
kunft vermieden werden.

Wir im Bund der Steuerzahler schützen mit unserer Arbeit nicht nur 
die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vor dem Staat. 
Wir sorgen auch dafür, dass das Vertrauen in den Staat wieder 
wächst. Und wir appellieren an jeden Einzelnen, sich im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten in die Gemeinschaft einzubringen. All das bedeutet 
Förderung der Demokratie. Und deshalb ist der Bund der Steuerzahler 
zu recht als gemeinnützig anerkannt.

Heute finanzieren bundesweit mehr als 190.000 Mitglieder, davon 
fast 12.000 in Hessen, ihren Bund der Steuerzahler. Allen Mitgliedern 
und allen, die im Bund der Steuerzahler Hessen Verantwortung tra-
gen, sagt der Vorstand herzlichen Dank. Dass sie sich alle auf ihren 
Bund der Steuerzahler verlassen können, belegt dieser Geschäftsbe-
richt.

Silvia Diemer-De Schepper
Stellvertretende Vorsitzende
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Wenn es um die finanzielle Situation des Landes und seiner Kommunen geht, ist der BdSt Hessen der 
richtige Ansprechpartner. Vorstand, Referentinnen und Referenten ordnen Dinge ein, nehmen Stellung 
gegenüber Parlament und Öffentlichkeit, kontrollieren Politik und Verwaltung, erarbeiten fundierte 
Vorschläge und führen Gespräche mit Politik, Verwaltung und Verbänden. Im Blick haben sie dabei 
immer die Interessen aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Öffentliche Finanzen
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Anfang 2022 beendete der Hessische Landtag den Irrweg, die fi-
nanziellen Lasten der Corona-Pandemie über ein kreditfinanziertes 
12-Milliarden-Euro-Sondervermögen stemmen zu wollen. Ein Jahr 
später konnte Finanzminister Michael Boddenberg verkünden, 
dass Hessen 2022 ein viel besseres Ergebnis eingefahren hat als ur-
sprünglich geplant. Trotz aller Krisen verlief das Jahr für Hessen fi-
nanziell also deutlich entspannter als von vielen befürchtet.

„Hessische Bazooka“ entwaffnet
Mit dem sogenannten Sondervermögen wollte die schwarz-grüne 
Koalition von 2020 bis Ende 2023 alle pandemiebedingten Mehr-
kosten und Einnahmeausfälle außerhalb des Landeshaushalts ab-
wickeln. Wie man auf die Gesamtsumme von 12 Milliarden Euro 
gekommen war, blieb im Dunkeln. In Anspielung auf die Worte des 
ehemaligen Bundesfinanzministers und jetzigen Bundeskanzlers 
Olaf Scholz hieß es, das sei die „hessische Bazooka“. Auch die Euro-
Rettungspolitik des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi  
(„whatever it takes“) wurde zitiert. 

Sondervermögen unter Dauerbeschuss
Für den BdSt Hessen und große Teile der Opposition war das Son-
dervermögen hingegen ein Schattenhaushalt, der die Rechte des 
Landtags unzulässig beschnitt und die Gefahr unnötig hoher Aus-
gaben mit sich brachte. Die finanziellen Folgen der Pandemie seien 
auch im Rahmen normaler Haushalte und Nachtragshaushalte zu 
bewältigen, so die Kritik. 
 
Schwarz-Grün lernte nicht aus Niederlage
Nach Klagen mehrerer Landtagsfraktionen entschied der Hessische 
Staatsgerichtshof im Herbst 2021, dass das Sondervermögen in 
dieser Form nicht verfassungsgemäß sei und abgewickelt werden 
müsse. Die Mehrausgaben und Einnahmeausfälle in Folge der Pan-
demie müssen also im Landeshaushalt abgebildet werden. Bei der 
Verabschiedung des Haushalts 2022 kam der Landtag dieser Vorga-
be nach, das Sondervermögen war Geschichte. Wer dachte, die 

Hessens Finanzlage entspannte sich
Steuerquellen sprudelten wieder / Schuldenbremse wirkt

Mehrheitsfraktionen hätten aus ihrer juristischen Niederlage ge-
lernt, hatte sich aber getäuscht: Der grüne Landtagsabgeordnete 
Frank Kaufmann beharrte auf dem Standpunkt, wenn das Sonder-
vermögen nicht verfassungsgemäß sei, dann seien die gesetzlichen 
Regelungen nicht krisenfest und müssten angepasst werden. 

Zahlen deuteten auf Entspannung
Die Zahlen sprachen 2022 dann eine andere Sprache: Sage und 
schreibe 3,9 Mrd. Euro betrugen die Ergebnisverbesserungen ge-
genüber den Ansätzen. Rund 2 Mrd. Euro entfielen auf Steuermehr-
einnahmen, denn die hessische Wirtschaft hatte sich gegenüber 
den verschiedenen Krisen insgesamt als sehr widerstandsfähig er-
wiesen. Weitere 1,9 Mrd. Euro gingen auf Minderausgaben bei In-
vestitionen, Sachausgaben und Personal zurück. In dieser Situation 
bewährte sich einmal mehr die Schuldenbremse. Statt 2022 – wie 
geplant – neue Kredite in Höhe von 987 Mio. Euro aufzunehmen, 
war der der Finanzminister verpflichtet, rund 1,9 Mrd. Euro zur 
Schuldentilgung oder Vorsorge für die kommenden Jahre zu ver-
wenden. Er entschied sich dazu, 200 Mio. Altschulden zu tilgen und 
1,75 Mrd. in die Konjunkturrücklage zu stecken. Auch die sonstigen 
Rücklagen wurden massiv erhöht. Rückblickend musste Hessen in 
den letzten sieben Jahren überhaupt nur einmal zusätzliche Schul-
den aufnehmen. Eine solch positive Entwicklung trotz der Krisen 
wäre ohne Schuldenbremse nicht denkbar gewesen.

Hessen plante zu pessimistisch
Die Planungen des Landes für die letzten Jahre waren im Rückblick 
deutlich zu pessimistisch: 2020 war einschließlich Sondervermö-
gen eine Nettoneuverschuldung von 5,7 Mrd. Euro vorgesehen, tat-
sächlich wurden nur 2,3 Mrd. zusätzliche Schulden benötigt. 2021 
hat es dann für die schwarze Null gereicht und 2022 endete sogar 
mit einem saftigen Überschuss. Auch wenn man das in diesem 
Ausmaß sicher nicht erwarten konnte, zeigen diese Zahlen aber 
doch, dass es ein 12 Mrd. Euro schweres Sondervermögen zur Be-
wältigung der Krise tatsächlich nicht gebraucht hätte.
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Die Schuldenbremse trug 
mit dazu bei, dass sich Hes-
sens Finanzen trotz der ver-
schiedenen Krisen deutlich 
besser entwickelten als be-

fürchtet.
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Forderung nach Wahlrechtsreform 
Landtag bleibt vorerst ein XXL-Parlament
Seit der Landtagswahl 2018 hat Hessen ein 
XXL-Parlament. Statt der eigentlich vorge-
sehenen 110 Abgeordneten gibt es durch 
Überhang- und Ausgleichsmandate bis 
zum Ende der Wahlperiode im Januar 2024 
137 Sitze. Im März 2022 wurde die letzte 
Chance verpasst, rechtzeitig vor der nächs-
ten Wahl eine Reform zu verabschieden, 
die eine Rückkehr zur vorgesehenen Abge-
ordnetenzahl sicherstellt. 
 
BdSt Hessen stets engagiert für Reform 
Der Bund der Steuerzahler Hessen hatte be-
reits am Tag nach der Landtagswahl 2018 
eine Wahlrechtsreform gefordert. Schließ-
lich sorgt der XXL-Landtag für überflüssige 
Mehrkosten für die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler. Nachdem die öffentlichen Ap-
pelle und Diskussionen keine ernsthaften 
Reformbestrebungen zur Folge hatten, 
schrieb der Verein alle Landtagsfraktionen 
an und führte eine Vielzahl von Gesprächen 
mit Landespolitikerinnen und -politikern 
zum Thema. Um eine breite Diskussion und 
Verständigung zu ermöglichen, schlug der 
hessische Steuerzahlerbund schließlich 

eine öffentliche Expertenanhörung des 
Landtags zur Reform des Wahlrechts vor. 
 
Vier Fraktionen gegen Veränderung 
Doch der Vorschlag einer ergebnisoffenen 
Anhörung, in der Abgeordnete und Exper-
ten nach dem besten Weg hin zu einer Re-
form suchen, wurde nicht aufgegriffen. Im-
merhin legten später zwei Fraktionen un-
terschiedliche Gesetzentwürfe mit dem Ziel 
einer Landtagsverkleinerung vor und der 
BdSt Hessen hatte auch die Gelegenheit, 
sich in einer Anhörung zu äußern. Doch es 
war erkennbar, dass vier Fraktionen über-
haupt nicht bereit waren, eine Landtagsver-
kleinerung durch eine Gesetzesänderung 
sicherzustellen.  
 
Wahlkreiszuschnitt wäre Chance gewesen 
Die letzte Möglichkeit für eine echte Wahl-
rechtsreform noch in dieser Legislaturperio-
de wurde im März 2022 vergeben. Aus 
rechtlichen Gründen mussten die Wahlkrei-
se für die kommende Landtagswahl teilwei-
se neu zugeschnitten werden, da deren 
Größe zu unterschiedlich war. Aber die Ab-

geordneten ließen auch diese Chance ver-
streichen, ernsthaft über Möglichkeiten zu 
sprechen, Überhang- und Ausgleichsman-
date in Zukunft unmöglich oder zumindest 
unwahrscheinlich zu machen. So droht 
nach der Landtagswahl im Herbst 2023 für 
weitere fünf Jahre ein erheblich überdi-
mensionierter Landtag. 
 
Bundestag (endlich) mit mehr Reformeifer 
Der mangelnde Reformwille des Landespar-
laments in eigener Sache ist umso bedauer-
licher, nachdem sich die Ampel-Mehrheit 
auf Bundesebene nach jahrelangen, quä-
lenden Diskussionen auf das Ziel einer zügi-
gen Verkleinerung des Bundestags verstän-
digt hat. Immerhin hat man in Berlin ver-
standen, dass sich das Problem der durch 
Überhang- und Ausgleichsmandate aufge-
blähten Parlamente nicht einfach aussitzen 
lässt. Aus Sicht des BdSt Hessen muss ein 
Wahlrecht bei allen denkbaren Wahlergeb-
nissen zu einer akzeptablen Mandatszahl 
führen. Der hessische Steuerzahlerbund 
wird natürlich weiterhin an diesem Thema 
dranbleiben.

BdSt Hessen als Experte gefragt 
Auch 2022 wurde der BdSt Hessen vom 
Hessischen Landtag und anderen Institutio-
nen als Experte für öffentliche Finanzen um 
Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzent-
würfen und anderen Vorhaben gebeten. 

 ► Haushaltsmodernisierungsgesetz 
Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags

 ► Großstädtebericht des Hessischen  
Rechnungshofs 
Unterausschuss für Finanzcontrolling und  

Verwaltungssteuerung des Hessischen Landtags

 ► Kommunalbericht des Hessischen  
Rechnungshofs 
Unterausschuss für Finanzcontrolling und  

Verwaltungssteuerung des Hessischen Landtags

 ► Hessisches Feiertagsgesetz 
Innenausschuss

 ► Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung 
Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

 ► Gesetz zur Aufhebung von Straßenbei-
trägen in den hessischen Kommunen 
Innenausschuss des Hessischen Landtags

 ► Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Besoldung,  
Dienstaufwandsentschädigung und  
Reisekostenpauschale der  
hauptamtlichen kommunalen  
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten  
auf Zeit 
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

 ► Gesetz zur Änderung des Hessischen  
Mittelstandsförderungsgesetzes 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  

des Hessischen Landtags
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Künftig sicher und sparsam feiern
BdSt Hessen forderte, den Hessentag der veränderten Lage anzupassen
Rund um den Jahreswechsel 2021/22 entwickelte sich im Über-
gang von vierter und fünfter Corona-Welle eine Diskussion um 
die Zukunft des Hessentags. Das Landesfest 2022 in Haiger wur-
de schließlich wie bereits 2020 und 2021 abgesagt, die Veranstal-
tung 2023 in Pfungstadt stand lange auf der Kippe. Hintergrund 
war nicht nur die damals schwer prognostizierbare Gesundheits-
situation, sondern auch die immens gestiegenen Kosten. Der 
BdSt Hessen sah seine Kritik an der Dimension des Fests bestä-
tigt und schlug vor, den Hessentag zu verschlanken, um ihn zu-
kunftssicher aufzustellen. 
 
Corona hat Schwächen offengelegt 
Aus Sicht des hessischen Steuerzahlerbunds war die Absage in 
Haiger kurzfristig wohl die beste Entscheidung, um Infektionsrisi-
ken aus dem Weg zu gehen und Kosten zu sparen. Mittelfristig 
muss sich das Land überlegen, wie das Fest der Hessen verlässlich, 
sicher und sparsam gefeiert werden kann. Die Corona-Pandemie 
hat Schwächen und Risiken des ausgeuferten Party-Konzepts mit 
austauschbaren Kirmesmeilen und Konzerten internationaler 
Stars ohne Bezug zur Region offengelegt. Was in den 1960er Jah-
ren als bescheidenes Wochenend-Fest begann, hat sich bis zum 
Ausbruch der Pandemie zu einer zehntägigen Party entwickelt, die 
aus unterschiedlichen öffentlichen Kassen mit rund 20 Millionen 
Euro subventioniert wurde. Dabei dürfte es angesichts gestiege-
ner Sicherheits-, Hygiene- und Lohnkosten nicht bleiben. Das stellt 
insbesondere für kleine Ausrichter-Kommunen eine zu hohe Be-

lastung dar. Wie in vielen anderen Bereichen sollte die Pandemie 
zum Anlass genommen werden, ausgetretene Pfade zu verlassen. 
 
Auf bescheidenere Wurzeln besinnen 
Nach drei Absagen in Folge ist klar, dass man sich wieder auf die 
Wurzeln des Hessentags besinnen muss. Der Gigantismus muss 
beendet werden, indem künftig kürzer oder in einem anderen Tur-
nus gefeiert wird – so wie es alle übrigen Bundesländer vorma-
chen. Beispielsweise ist der Rheinland-Pfalz-Tag auf ein Wochen-
ende beschränkt und Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen kom-
men sogar mit einem dreitägigen Fest im Zwei-Jahres-Rhythmus 
aus.

Umstrittene Luca-App nach Protest nicht verlängert 
Anfang 2022 verkündete die Landesregierung, die Lizenz für die 
sogenannte Luca-App nicht zu verlängern. Schon länger stand die 
Lösung zur elektronischen Kontaktdatenerfassung in der Kritik – 
auch der BdSt Hessen forderte ein Ende der millionenteuren 
Lizenz. Hintergrund war das schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis: 
Offenbar gab es nicht nur Sicherheits- und Datenschutzbedenken, 
sondern die App hat wohl auch nur selten zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten beigetragen. Über genaue Zahlen schwieg sich 
das Land allerdings aus.

Millionenschwere Investition war wohl ein Fehler 
Im Frühjahr 2021 entschieden sich 13 Bundesländer – darunter 
auch Hessen – dazu, Luca für insgesamt 21,3 Mio. Euro anzuschaf-
fen. Dem Land Hessen sind für die Erst-Laufzeit von zwölf Monaten 
Kosten in Höhe von 2,1 Mio. Euro entstanden. Eingesetzt wurde die 
App vor allem zum „Check in“ in der Gastronomie, im Einzelhandel 
und in Kulturbetrieben. Das Ganze war allerdings hoch umstritten: 
Immer wieder gab es Kritik wegen Sicherheitslücken und Daten-
schutzfragen, aber auch, weil man einem privaten Anbieter ein 
Quasi-Monopol ermöglichte. Aufgrund der nicht abreißenden Ne-
gativ-Schlagzeilen wandte sich der BdSt Hessen wiederholt mit 
Fragen an das Land. Doch dort gab man sich zugeknöpft und woll-
te keine konkreten Zahlen zu Nutzung und Nachverfolgungserfol-
gen nennen. Aus Sicht des BdSt Hessen ist es nicht verwerflich, 

dass das Land mit der Luca-App einen neuen Weg gesucht hat, um 
die Corona-Pandemie besser bewältigen zu können. Wenig ver-
ständlich ist aber, wieso man eine App für viel Geld kauft, deren 
Daten aber keine Validierungen und Schlussfolgerungen zulassen. 
Das Luca-Intermezzo sollte gründlich aufgearbeitet werden, um 
für künftige Investitionen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
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ins Buch muss. 

Zahlreiche Hinweise aus allen Richtungen 
Auf mögliche Fälle aufmerksam werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Bei-
spiel durch Beiträge in den Medien, parla-
mentarische Anfragen oder Hinweise von 
BdSt-Mitgliedern und Insidern. Generell 
kommt es nicht darauf an, dass viele Millio-
nen verschwendet wurden: Oftmals sind 
auch vermeintlich kleine Fälle von großer 
Bedeutung. 
  
Alle Seiten betrachten 
Der erste Schritt ist eine Recherche in öf-
fentlich zugänglichen Dokumenten – bei-
spielsweise in Parlamentsdatenbanken und 
auf Online-Portalen der Ministerien. Oft 
wird schon an dieser Stelle klar, ob sich eine 
Weiterverfolgung lohnt. Wenn kein Geld 
verschwendet wurde, werden diese Fälle 
natürlich verworfen. Falls jedoch ein „An-
fangsverdacht“ besteht, geht es ins Detail: 
Teilweise führen die Beteiligten Gespräche 
mit externen Experten und arbeiten sich in 
Studien und Gutachten zum Thema ein. 
Gibt es einen oder mehrere Informanten, ist 
oft ein persönliches Gespräch nützlich. Da-
mit alle betroffenen Seiten zu Wort kom-

Im Herbst 2022 erschien das Schwarzbuch 
„Die öffentliche Verschwendung“, zum 50. 
Mal. Seit der ersten Ausgabe 1973 deckt 
der BdSt exemplarische Fälle von Steuer-
geldverschwendung auf und sorgt damit 
für Transparenz in Bereichen, die sonst 
meist im Verborgenen bleiben. Das führt 
oft zu einem Umdenken der Verantwort-
lichen und trägt dazu bei, ähnliche Fälle 
schon im Ansatz zu verhindern. Doch 
auch wenn häufig der Eindruck entsteht, 
ein Schwarzbuch schreibe sich angesichts 
der Fülle an Verschwendungsfällen von 
selbst, ist dafür im Vorfeld eine Menge Ar-
beit erforderlich. 

Jeder Fall gründlich durchleuchtet 
Wenn der „Herbstklassiker“ (FAZ) vorge-
stellt wird, liegen hinter den Beteiligten er-
eignisreiche Monate. Denn natürlich pran-
gert der BdSt niemanden aufgrund von 
Hörensagen an. Jeder Fall wird gründlich 
recherchiert und alle Fakten sind sorgfältig 
geprüft. Gemäß dem Motto „Nach dem 
Schwarzbuch ist vor dem Schwarzbuch” 
beginnt die Sammlung neuer Fälle schon 
im Herbst des Vorjahres. Doch genauso gut 
kann es passieren, dass kurz vor Redakti-
onsschluss noch etwas Hochaktuelles mit 

50 Ausgaben „Die öffentliche Verschwendung“ 
Viel Arbeit für (Jubiläums-)Schwarzbuch

men, werden schriftliche Anfragen an den 
oder die Verantwortlichen gestellt. Sich alle 
Perspektiven anzuschauen, ist wichtig, um 
zu einer objektiven Bewertung zu gelangen. 
Nicht zuletzt ist auch ein Besuch vor Ort 
hilfreich, um einen Fall richtig einzuordnen. 
Dabei werden auch Fotos und Videos ange-
fertigt. 
 
Recherche führt zu finalem Text 
Liegen alle Informationen vor, werden diese 
im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter diskutiert und bewertet, ob es sich 
um Steuergeldverschwendung handelt. 
Wenn die Recherchen den „Anfangsver-
dacht“ bestätigen, wird ein Schwarzbuch-
Text geschrieben, um das Thema für die öf-
fentliche Diskussion aufzubereiten.

Schwarzbücher alljährlich heiß begehrt 
Nach dem Druck geht es an die Vermark-
tung. Das Interesse der Medien ist riesig, 
wie sich jedes Jahr bei der Vorstellung zeigt. 
Das schlägt sich natürlich in hohen Bestell-
erzahlen nieder, die innerhalb weniger Tage 
beliefert werden wollen. Im Hintergrund 
beginnen schon die Vorbereitungen für das 
nächste Schwarzbuch. 
 
Mehr zu den hessischen Schwarzbuch-Fällen 2022/23 ab Seite 18. 

Durchleuchtung der „Huxit“-Pläne gefordert
Vor der politischen Sommerpause 2022 
sprachen die Verantwortlichen der Stadt 
Hanau und des Main-Kinzig-Kreises in einer 
Pressekonferenz über ihre Verhandlungen 
zum möglichen Kreisaustritt Hanaus am  
1. Januar 2026.  
 
Der BdSt Hessen appellierte daraufhin an 
den Hessischen Landtag und die Landesre-
gierung, die Pläne akribisch zu durchleuch-
ten und dabei angesichts der sich zuspit-
zenden Krisenlage vor allem die finanziel-

len Auswirkungen in den Fokus zu nehmen. 
Der hessische Steuerzahlerbund hat einen 
möglichen „Huxit“ von Anfang an kritisch 
gesehen, weil damit ein bewährtes Gefüge 
eingerissen, durch Doppelstrukturen über-
flüssige Kosten produziert und zudem ein 
unrühmlicher Präzedenzfall geschaffen 
würden. Aus Sicht des Vereins gibt es gera-
de angesichts der multiplen Krisen deutlich 
sinnvollere Optionen zum Einsatz von Steu-
ergeld als für das Prestigeprojekt Kreisfrei-
heit. 
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www.schwarzbuch.de

Im Spätsommer, vor der Veröffentlichung des 50. Schwarzbuchs, 
tourte BdSt-Präsident Reiner Holznagel mit einem Schwarzbus 
durchs Land, um historische Fälle zu besuchen. In Hessen nahm er 
gemeinsam mit Landesverbandschef Joachim Papendick vier Bei-
spiele noch einmal unter die Lupe. Das stieß nicht nur auf großes 
Medieninteresse – auch ein Filmteam des BdSt hat fleißig gedreht. 
Die Videos gibt es auf www.schwarzbuch.de/schwarzbustour

Start am Hanauer Hafenbalkon 
Am Morgen des ersten Tour-Tages fuhr der Schwarzbus ans Hanau-
er Mainufer, zum soge-
nannten Hafenbalkon. 
Das überdimensionierte 
Sitzobjekt mit fragwürdi-
ger Aussicht hat 80.000 
Euro gekostet und fand 
sich 2020 im Schwarzbuch 
wieder.  
 
Medienandrang auf dem Frankfurter Paul-Arnsberg-Platz 
Um die Mittagszeit folgte dann ein Pressetermin auf dem  Paul-

Arnsberg-Platz im Frank-
furter Ostend, ganz in der 
Nähe der EZB. Zahlreiche 
Medien interessierten sich 
für den Ort, der 2022/23 
zum dritten Mal im 
Schwarzbuch landen soll-
te (siehe S. 21).

Tour anlässlich Jubiläumsausgabe 

Mit dem Schwarzbus in Hessen unterwegs 
Mit dem Schwarzbus über die Heringer Kraftwerkstraße 
Am nächsten Morgen machte der Schwarzbus dann in  
Osthessen Station: In He-
ringen trafen sich Holzna-
gel und Papendick mit Bür-
germeister Daniel Iliev und 
Journalisten, um über die 
seit Jahren gesperrte Kraft-
werkstraße zu sprechen 
(mehr dazu auf S. 21). 
 
Letzter Aufruf: Kassel Airport in Calden 
Zum Abschluss der Tour in Hessen ging es zum Kassel Airport, dem 
Fass ohne Boden im Land. Mehr als 300 Mio. Euro Steuergeld wur-
den dort verschwendet. 
Viel Betrieb ist dort immer 
noch nicht. Für den sorgte 
der BdSt: Unter anderem 
kam der Hessische Rund-
funk dazu, um BdSt-Stim-
men für eine Doku zum 
Flughafen einzuholen.

Im Frühjahr 2022 brachte Umweltministerin Priska Hinz die Ein-
führung eines sogenannten Wassercents in Hessen ins Spiel. So 
wird umgangssprachlich ein Entgelt bezeichnet, das für die Ent-
nahme von Grund- und/oder Oberflächenwasser erhoben wird. 
Der BdSt Hessen meldete Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer sol-
chen Abgabe an: Schließlich wäre sie aufwändig zu erheben und 
brächte unangemessene Belastungen für die Betroffenen mit sich.  

Staat würde das Wohnen mitten in der Krise weiter verteuern 
Aus Sicht des Vereins war es angesichts der enormen Wohnkosten 
und steigenden Nebenkosten wie der Grundsteuer oder den Ener-
gieabgaben völlig unangebracht, über weitere Belastungen der 
Bürgerinnen und Bürger zu diskutieren. Der hessische Steuerzah-
lerbund nannte es absurd, wenn der Staat auf der einen Seite we-

gen der hohen Energiekosten massive Entlastungspakete schnüre, 
den Menschen auf der anderen Seite mit einer neuen Abgabe aber 
wieder in die Tasche greife. Den Wassercent, der 2003 abgeschafft 
wurde, ausgerechnet mitten in der Krise wieder einführen zu wol-
len, wirke wie aus der Zeit gefallen. 

Kreativere Lösungen als Belastungsverschärfungen gefragt 
Der BdSt Hessen forderte, dass die politisch Verantwortlichen zum 
Wassersparen kreativere Lösungen finden sollten als einfach eine 
neue Abgabe zu beschließen. Weil den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern der Wert des Wassers durch Frisch- und Abwasserkos-
ten sehr wohl bewusst ist, bestehen bereits ökonomische Anreize 
zum Wassersparen. Hinzu kommt das ungünstige Kosten-Nutzen-
Verhältnis eines Wassercents. In anderen Bundesländern zeigt 
sich, dass die Wasserentnahmegebühr einen großen Teil des Auf-
kommens allein für Bürokratie zur Erhebung und Verteilung ver-
schlingt. Aus Sicht des hessischen Steuerzahlerbunds sollte sich 
der Staat auf wenige, ertragreiche Abgaben beschränken. Mit sei-
ner Forderung ist der Verein offensichtlich durchgedrungen: Die 
Debatte um einen Wassercent verebbte rasch, sodass es vorerst 
nicht zu einer Einführung kam.

Erfolgreicher Protest gegen diskutierten Wassercent
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Die Erklärung zum Grundsteuermessbetrag hat im zweiten Halb-
jahr 2022 viele Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer in ohnehin 
nicht leichten Zeiten zusätzlich unter Druck gesetzt. Eigentlich soll-
te diese bis Ende Oktober erledigt sein. Doch im Herbst wurde die 
Frist einmalig bis zum 31.1.2023 verlängert. Dafür hatte sich auch 
der Bund der Steuerzahler vehement eingesetzt. Außerdem unter-
stützte der Verband die Betroffenen in Hessen mit einem reichhal-
tigen Informations- und Service-Angebot. 
 
Staat forderte „Grundsteuer-Erklärung“ von Grundbesitzern 
Da das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuer in der bisheri-
gen Form für ungerecht befunden hat, müssen alle Grundbesitze 
in Deutschland bis Ende 2024 erneut bewertet werden, ab 2025 
greift dann die neue Grundsteuer. Alleine in Hessen müssen die Fi-
nanzämter 2,8 Mio. Einheiten nach dem sogenannten „Flächen-
Faktor-Verfahren“ neu bewerten. Dazu mussten die Grundbesitze-
rinnen und Grundbesitzer ihre Daten zur Verfügung stellen. In der 
Regel sollte dies elektronisch über Elster erfolgen, es gab aber über 
eine Härtefallregelung auch die Möglichkeit, die Erklärung in Pa-
pierform abzugeben. 

Flächen-Faktor-Verfahren relativ einfach zu berechnen 
Hessen hat sich bei der Neuregelung für das sogenannte „Flächen-
Faktor-Verfahren“ entschieden. Die Grundgedanken hinter diesem 
Verfahren nach dem Äquivalenzprinzip sind: Je größer ein Grund-
stück bzw. Gebäude, desto mehr Bewohner, Kunden, Mitarbeiter, 
die kommunale Infrastruktur nutzen. Und: Kommunale Infrastruk-
tur schlägt sich auch im Bodenrichtwert nieder, Grundbesitz mit 
höherem Bodenrichtwert soll daher höher besteuert werden. Da-
mit wird der Wert des Grundbesitzes vor allem nach der Größe und 
der Lage innerhalb einer Kommune berechnet:
1. Fläche

 ►   Grundstücksfläche mit 0,04 € je qm
 ►   Gebäudefläche mit 0,50 € je qm (Wohnfläche wird nur zu 70%  
 berücksichtigt)

2. Faktor
 ►

 
Für wen wird es teurer? Für wen günstiger? 
Die entscheidende Frage für viele Betroffene lautet: Muss ich nach 
der Umstellung mehr oder weniger zahlen? Eine verlässliche Aus-

Grundsteuer-Erklärung im Fokus
BdSt Hessen stand Betroffenen mit umfangreichem Serviceangebot zur Seite

sage dazu ist noch nicht möglich. Grundsätzlich ist es erklärter Wil-
le der Politik, dass die Kommunen nicht mehr Grundsteuer einneh-
men sollen als vor der Reform – aber auch nicht weniger. Dazu wird 
die Landesregierung nach der Berechnung der Grundsteuermess-
beträge für alle Kommunen den Hebesatz errechnen, der eine auf-
kommensneutrale Umstellung für die jeweilige Stadt oder Ge-
meinde bedeuten würde. An diesen Hebesatz sind die Kommunen 
aber nicht gebunden. Klar ist, auch bei einer aufkommensneutra-
len Umstellung wird es in jeder Stadt oder Gemeinde Gewinner 
und Verlierer geben. Aber um eine versteckte Steuererhöhung im 
Zuge der Reform zu verhindern, gilt es gemeinsam wachsam zu 
sein und die Entscheidungen in den Kommunen zu beobachten. 
Der BdSt Hessen wird die Entwicklung jedenfalls genau im Auge 
behalten und notfalls seine Stimme erheben. 
 

Großes Service-Angebot des BdSt Hessen 
All diejenigen, die bei der Bearbeitung der Erklärung Fragen hatten, 
fanden auf der BdSt-Service-Seite www.grundsteuer-hessen.info 
zahlreiche Erklär-Videos mit Hintergrundinformationen und Tipps. 
Der Verein veranstaltete darüber hinaus auch zahlreiche Webinare 
sowie Präsenz-Vorträge zum Thema (siehe auch Seite 33). 

BdSt-Kommunalreferent Jochen 
Kilp unterstützte Grundsteuer-
pflichtige 2022 u.a. mit zahlrei-
chen Videos, Vorträgen, Sprech-

stunden und Gesprächen zur 
Grundsteuer-Erklärung
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Kommunale Steuern zogen vielerorts wieder an 
Die Atempause fand ein Ende
Nach einer Atempause im Jahr 2021 zogen die hessischen Städte 
und Gemeinden bei ihren Hebesätzen der Gewerbe- und Grund-
steuern wieder an. Das zeigte die jährliche BdSt-Kommunalfinanz-
analyse der 422 Kommunen. Während 2021 nur 32 Kommunen 
mindestens einen Hebesatz erhöht hatten, waren es 2022 mit 68 
schon mehr als doppelt so viele Städte und Gemeinden.  
 
Grundsteuer B trifft alle und stieg häufig 
Im Fokus stand dabei erneut die Grundsteuer B, die nicht nur Haus- 
und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer trifft, sondern 
über die Umlage in den Nebenkosten auch Mieterinnen und Mie-
ter. So stieg der durchschnittliche Hebesatz aller hessischen Städte 
und Gemeinden um 13 Prozentpunkte auf 494 Prozent. Den größ-
ten Aufschlag bei der Grundsteuer B gab es mit 397 Punkten in der 
Gemeinde Kefenrod (Wetteraukreis) , gefolgt von Grebenhain (Vo-
gelsbergkreis) mit 291 und Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) mit 
265 Punkten. 2022  gab es mit 25 auch deutlich mehr Städte und 
Gemeinden, die ihre Hebesätze der Grundsteuer B mit mindestens 
100 Punkten besonders eklatant gesteigert haben – 2021 waren es 
nur 13. Immerhin haben auch 9 Städte und Gemeinden ihre Hebe-
sätze gesenkt. Die deutlichste Reduzierung hat die Gemeinde Lau-
tertal/Odenwald (Kreis Bergstraße) mit 200 Punkten beschlossen, 
gefolgt von Hünfeld (Kreis Fulda, -150) und Rotenburg (Kreis Hers-
feld-Rotenburg, -110). Lautertal im Odenwald gab damit die „Rote 
Laterne“ des höchsten Grundsteuer B-Hebesatzes nicht nur in Hes-
sen, sondern wohl auch in ganz Deutschland, ab. Schließlich lag die 
Odenwaldkommune seit der Erhöhung auf 1.050 Prozent im Jahr 
2018 an der Spitze im Land, die nun die Stadt Lorch (Rheingau-Tau-
nus-Kreis) mit ebenfalls 1.050 Prozent allein innehat. Auf dem 
zweiten Platz verharrten Nauheim (Kreis Groß-Gerau) und Ringgau 
(Werra-Meißner-Kreis) mit jeweils 960 Prozent. Die niedrigste 
Grundsteuer B-Belastung aller hessischen Kommunen mussten die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 2022 in Eschborn (Main-Tau-
nus-Kreis, 140 Prozent) tragen. Hünfeld belegte den vorletzten 
Platz, drittletzter war Gründau (Main-Kinzig-Kreis, 200 Prozent). 
  
Auch Grundsteuer A zog wieder an 
Eine deutliche höhere Belastung mussten die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler 2022 auch bei der Grundsteuer A verkraften, die 
auf land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben wird. 
Während der durchschnittliche Hebesatz 2021 nur um 4 Punkte 
gestiegen war, waren es 2022 schon 9 Punkte Plus auf 431 Prozent. 
Und auch bei dieser Steuerart gab es 2022 deutlich mehr Erhöhun-
gen mit mindestens 100 Punkten, nämlich 14 im Vergleich zu 4 im 

Vorjahr. Die kräftigsten Steigerungen gab es wie bei der Grundsteu-
er B in Kefenrod (+350), Grebenhain (+291) und Aarbergen (+265). 
Über die stärksten Entlastungen konnten sich die Land- und Forst-
wirte in Hünfeld (-150), Rotenburg (-110) und Oberaula (Schwalm-
Eder-Kreis, -100) freuen. Den höchsten Hebesatz rief mit 951 Pro-
zent weiter Bad Karlshafen (Kreis Kassel) auf, gefolgt von Bad Ems-
tal (Kreis Kassel), Lorch und Ringgau mit jeweils 950 Prozent. Vier 
Kommunen verzichteten weiterhin vollständig auf die Erhebung 
der Grundsteuer A: Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg), Kö-
nigstein (Hochtaunuskreis), Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) und 
Neu-Isenburg (Kreis Offenbach). 
 
Trotz Mehreinnahmen stieg Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Städte und Gemein-
den haben 2021 mit über 6 Mrd. Euro einen neuen Rekordstand er-
reicht. Trotzdem gab es 2022 auch hierbei wieder mehr Erhöhun-
gen: 34 Kommunen haben ihre Hebesätze erhöht, 2021 waren es 
14. Die kräftigsten Aufschläge gab es in Diemelsee (Kreis Waldeck-
Frankenberg, +135 Punkte), Aarbergen (+100) und Gelnhausen 
(Main-Kinzig-Kreis, +95). Immerhin drei Kommunen senkten ihren 
Hebesatz: Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf, -43), Heppenheim 
(Kreis Bergstraße, -20) und Neu-Isenburg (Kreis Offenbach, -15). Da-
bei profitierte Marburg mutmaßlich von der hohen Gewerbesteu-
erzahlung eines Covid-19-Impfstoffherstellers, den die Stadt mit 
der Reduzierung des Hebesatzes wohl auch künftig am Standort  
halten möchte. Den mit 517 Prozent höchsten Satz mussten wei-
terhin die Gewerbesteuerpflichtigen in Niestetal (Kreis Kassel) tra-
gen, gefolgt von Aarbergen und Diemelsee mit jeweils 500 Prozent. 
Gründau (300 Prozent), Beselich (Kreis Limburg-Weilburg, 305) und 
Mengerskirchen (Kreis Limburg-Weilburg, 310) hatten auch 2022 
die niedrigsten Hebesätze bei der Gewerbesteuer.  
 
Was sind die Gründe für Erhöhungen?  
In der Umfrage hat der BdSt Hessen bei den Städten und Gemein-
den neben den Zahlen auch die Gründe für die Erhöhungen und 
Reduzierungen abgefragt. 63 Prozent der Kommunen gaben die 
gestiegenen Kosten im Bereich Kinderbetreuung durch Ausweitung 
des Angebots bzw. die Umsetzung von Landesvorhaben als Grund 
für die Erhöhung mindestens eines Hebesatzes an, 47 Prozent hö-
here Kreis- und Schulumlagezahlungen. Als Hauptgründe für eine 
Reduzierung der Hebesätze nannten 42 Prozent eine bessere Ent-
wicklung der Steuereinnahmen und 33 Prozent die (teilweise) 
Rücknahme einer Steuererhöhung der Vergangenheit.  
Mehr Details finden Sie auf www.steuerzahler-hessen.de/service-leistungen/kommunalsteuern/
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Nach der Kommunalwahl 2021 mussten in 
einigen hessischen Städten, Gemeinden 
und Landkreisen die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler für sachlich nicht notwendige 
Personal-Rochaden der neugebildeten Koa-
litionen geradestehen. Der BdSt Hessen 
hatte mehrmals dazu aufgerufen, auf die 
Abwahl bisheriger hauptamtlicher Beige-
ordneter sowie die Ausweitung der Stellen 
für Hauptamtliche möglichst zu verzichten. 
Leider war aber zu beobachten, dass in eini-
gen Kommunen genau das passiert ist.

Vermeidbare Kosten in Millionenhöhe
Gerade zusätzliche Posten bedeuten erheb-
liche finanzielle Belastungen für die Kom-
munen. Schließlich kommen bei hauptamt-
lichen Beigeordneten neben den Bezügen 
in der Regel noch Kosten für persönliche Re-
ferenten, Sekretariat, Büro, Beihilfe, erwor-
bene Pensionsansprüche etc. hinzu. Die Ge-
samtkosten für einen zusätzlichen Haupt-
amtlichen von kreisfreien Städten und 
Landkreisen dürften dann über deren ge-
samte sechsjährige Amtszeit gerechnet bei 
insgesamt mehr als 1,3 Mio. Euro liegen.  
Aber auch die Abwahl bisheriger Amtsinha-
berinnen und -inhaber ist nicht gratis. Diese 
haben nämlich auch nach der Abberufung 
weiter Anspruch auf Bezüge: Im Monat der 
Abwahl und weitere drei Monate auf 100 
Prozent, dann bis zum Ende der gewählten 
Amtszeit immerhin noch auf 71,75 Prozent. 
Dabei kommen oft einige hunderttausend 
Euro pro abgewähltem Hauptamtlichen zu-
sammen – je nachdem, für welche Amtszei-
ten diese noch gewählt sind. 

Neue Marburger Koalition stockte auf
Auch 2022 war das Thema noch nicht abge-
schlossen und es kam zu weiteren Auswei-
tungen der Stellen für hauptamtliche Bei-

Kampf gegen Stellenausweitungen
Zusätzliche Hauptamtliche belasten Kommunalhaushalte

geordnete. Wie in Marburg und Neu-Isen-
burg, was der BdSt Hessen heftig kritisierte. 
In der mittelhessischen Universitätsstadt 
wurde der bisherige Bürgermeister im Som-
mer 2021 abgewählt, um Platz für eine Ko-
alitions-Bürgermeisterin zu machen. 2022 
wurde dann noch eine zusätzliche haupt-
amtliche Stelle im Magistrat geschaffen, die 
auf Vorschlag des kleinsten Koalitionspart-
ners besetzt wurde. Mit der Ausweitung 
von drei auf vier Stellen zog Marburg mit 
der Stadt Offenbach gleich – diese ist mit 
130.000 Einwohnern aber nicht nur viel 
größer – als kreisfreie Stadt muss sie auch 
deutlich mehr Aufgaben wahrnehmen.
 
Protest in Neu-Isenburg erfolgreich 
In Neu-Isenburg hatte man nach der über-
raschenden Niederlage der Koalitionskandi-
daten bei der Bürgermeisterwahl beschlos-
sen, noch eine zusätzliche hauptamtliche 
Stelle im Magistrat einzurichten. Mit der 
Ausweitung von zwei auf drei Stellen wäre 
Neu-Isenburg dann zum Beispiel mit Ha-
nau gleichgezogen, das mit fast 100.000 
Einwohnern nicht nur mehr als doppelt so 
groß ist, sondern als Sonderstatusstadt zu-
sätzliche Aufgaben wahrnimmt. Nicht nur 
der BdSt Hessen protestierte, auch vor Ort 
regte sich Widerstand: Bürgerinnen und 

Bürger sammelten Unterschriften, um die 
Ausweitung zu kippen. Schlussendlich mit 
Erfolg: Im März 2022 knickte die Koalition 
ein und verzichtete auf den Zusatzposten.

Landesgesetzgeber in der Pflicht 
Unbestritten stehen die Kommunen vor 
enormen Herausforderungen. So können 
mancherorts Argumente angeführt wer-
den, warum dort zusätzliche hauptamtliche 
Beigeordnete nötig sind. Daher braucht es 
eine gesetzliche Regelung mit Obergrenzen 
durch objektive Kriterien wie die Staffelung 
nach Einwohnerzahlen. Damit könnte der 
Neigung einiger Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker nach immer neuen 
Posten ein Riegel vorgeschoben werden.
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Nach mehreren kleineren und größeren 
Skandalen sowie dem Zerwürfnis mit fast 
der gesamten Stadtpolitik wurde Frank-
furts Oberbürgermeister Peter Feldmann 
bei einem Bürgerentscheid Anfang Novem-
ber 2022 mit überwältigender Mehrheit 
aus dem Amt befördert. Das Gezerre um 
Rücktritt, Verbleib oder Abwahl brachte 
Hessens größter Stadt und ihrem Ober-
haupt bundesweit Negativschlagzeilen ein. 
Zum Imageschaden kam noch ein finanzi-
eller: Für den Urnengang über Feldmanns 
Zukunft mussten die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler tief in die Tasche greifen. 
 
Abwahlen differenziert betrachten 
Der BdSt Hessen hat – zuletzt nach der 
Kommunalwahl 2021 – die Abwahlen 
hauptamtlicher Beigeordneter intensiv be-
gleitet und sich in mehreren Fällen dage-
gen ausgesprochen. Schließlich bedeutet 
eine vorzeitige Abberufung in der Regel 
eine zusätzliche Belastung für die Stadt-
kasse. Auch deshalb sollten keine parteipo-
litischen Überlegungen hinter einer vorzei-
tigen Abberufung stehen, sondern wichti-
ge inhaltliche Gründe vorliegen. Im Falle 
des Bürgerentscheids in Frankfurt zur Ab-
wahl von Peter Feldmann war Letzteres der 
Fall, denn das Ex-Stadtoberhaupt stand 
gleich mehrfach in der Kritik: Mitte Okto-
ber 2022 begann vor dem Landgericht 
Frankfurt der Gerichtsprozess gegen ihn 
wegen des Verdachts auf Vorteilsannahme, 
hinzu kamen Sexismus-Vorwürfe und pein-
liche Pannen rund um die Feiern zum Euro-
papokalsieg der Eintracht im Mai. Daher 
sah der BdSt Hessen das Vertrauensver-
hältnis zwischen Parlament und OB nach-
haltig gestört, eine konstruktive Zusam-
menarbeit war nicht mehr zu erwarten. 
 
Bürgerentscheid war schlechteste Lösung 
Dass es zu einem Bürgerentscheid kom-
men musste, stellte aus Steuerzahlersicht 
aber die schlechteste Lösung dar. Schließ-
lich hatte der OB im Sommer 2022 seinen 
Rückzug zum 31. Januar 2023 angekündigt, 
entweder per Rücktritt oder mit der Akzep-
tanz seiner Abwahl durch das Stadtparla-
ment. Allerdings konnte der Rathauschef 
nicht darlegen, warum er ein weiteres hal-
bes Jahr OB bleiben und wie er in dieser 
Zeit dem Amt vollumfänglich gerecht wer-
den wollte.          

Frankfurter (Ab-)Wahlk(r)ampf zulasten der Stadtkasse
Umstrittener OB Feldmann ging erst nach teurem Bürgerentscheid

Millionensumme für Bürgerentscheid 
Nachdem auch intensive Gespräche zwi-
schen den Fraktionen und Feldmann zu kei-
ner Lösung führten, wählte ihn das Stadt-
parlament Mitte Juli mit mehr als der nöti-
gen Zweidrittelmehrheit ab, der OB 
akzeptierte dies aber nicht. So mussten An-
fang November die Bürgerinnen und Bürger 
entscheiden: 95,1 Prozents stimmten für 
die Abwahl des Oberbürgermeisters, nur 
4,9 Prozent sprachen sich für einen Amts-
verbleib aus. Allein die Durchführung des 
Bürgerentscheids dürfte die Stadt rund 1,6 
Mio. Euro gekostet haben – für die Bereit-
stellung von Abstimmungsräumen, die 
Wahlbenachrichtigungen, Wahlformulare, 
Porto und tausende ehrenamtliche Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer. 
 
Auch Entlohnung des OB summiert sich 
Aber auch die Gehaltszahlungen und das 
Ruhestandsgehalt des OBs belasten die 
Stadt zusätzlich. Hätte Feldmann seinen 
Posten Mitte Juli durch Antrag auf Verset-
zung in den Ruhestand geräumt, hätte er 
sofort sein rechtmäßiges Ruhestandsgehalt 
erhalten – je nach Anrechnung seiner vor-
herigen Tätigkeiten und Ausbildungen zwi-
schen rund 40 und 50 Prozent seiner bishe-
rigen Vergütung. So aber zahlte die Stadt 
weiter monatlich das volle Gehalt der Be-
soldungsstufe B11 (rund 13.850 Euro) zu-
züglich einer Dienstaufwandsentschädi-
gung von über 500 Euro pro Monat. Nach 
der erfolgreichen Abwahl Anfang Novem-
ber erhielt Feldmann dann noch für den 
ganzen November sowie drei weitere Mo-

nate das volle Gehalt und bis zum Ablauf 
der eigentlichen Amtszeit Ende Juni 2024 
immerhin noch 71,75 Prozent davon. Erst 
danach wird das endgültige Ruhestandsge-
halt von rund 40 bis 50 Prozent fällig. Unter 
dem Strich dürften mit der Abwahl im Ver-
gleich zu einer Versetzung in den Ruhe-
stand Feldmanns schon Ende Juli also 
Mehrkosten zwischen rund 95.000 und 
125.000 Euro für die Stadt anfallen. 
 
Hohe Hürden sollten reformiert werden 
Aus Sicht des BdSt Hessen besteht ange-
sichts des Abstimmungsergebnisses weiter 
Handlungsbedarf: Während es bei der Wahl 
einer Bürgermeisterin oder eines Bürger-
meisters keine Mindestbeteiligung gibt, 
müssen bei einer Abwahl nicht nur die 
Mehrheit der Wählerinnen und Wähler für 
die Abwahl stimmen. Darüber hinaus muss 
diese Mehrheit auch mindestens 30 Pro-
zent der Wahlberechtigten beinhalten. 
Sieht das Votum mit 95,1 Prozent für die 
Feldmann-Abwahl noch deutlich aus, so bil-
den diese Abwahlbefürworter allerdings 
nur 39,7 Prozent der Wahlberechtigten ab. 
Wären davon nur 50.000 weniger zum Bür-
gerentscheid gegangen, wäre die Abwahl 
trotz des eindeutigen Wählerwillens ge-
scheitert. Feldmann hatte bewusst auf Ak-
tivitäten im Wahlkampf verzichtet – in der 
Hoffnung, eine niedrige Wahlbeteiligung 
würde ihn vor der Abwahl retten. Auch 
wenn es aus Sicht der Abwahlbefürworter 
in Frankfurt noch einmal gut gegangen ist, 
der Landtag sollte aus diesem Bürgerent-
scheid lernen und die hohe Hürde senken.
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Steuern
Die Arbeit des Bundes der Steuerzahler Hessen im Bereich des Steuerrechts war auch 2022 wieder im 
Wesentlichen durch die Bundesebene geprägt. Der BdSt Hessen hat dabei über den Arbeitskreis 
Steuern des Gesamtverbands an zahlreichen Stellungnahmen, Eingaben und Maßnahmen des Bundes 
der Steuerzahler Deutschland mitgewirkt. Im Zentrum stand dabei noch einmal die Corona-Pandemie, 
ihre steuerlichen Folgen und die finanzielle Unterstützung der Betroffenen. Bei den Anhörungen zu 
geplanten steuerlichen Neuregelungen und Änderungen sowie zu neuen Verwaltungsanweisungen 
fanden die Vorschläge, Anregungen und Eingaben des BdSt im Sinne der Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler stets besondere Beachtung und wurden häufig bei den neu geschaffenen Regelungen 
und Richtlinien berücksichtigt.
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→ Corona und Steuern

Die anhaltende Corona-Pandemie und deren Bekämpfung stellte 
Politik, Unternehmen und Steuerzahler auch 2022 noch vor einige 
Herausforderungen. Bund und Länder hatten seit Beginn der Pan-
demie in kurzer Zeit zahlreiche Hilfsprogramme und Sofortmaß-
nahmen geschaffen, um Unternehmen und Beschäftigten zu hel-
fen. Dazu zählte auch ein Bündel steuerlicher Entlastungsmaßnah-
men. Der BdSt hat die Maßnahmen prinzipiell unterstützt und 
weitere Verbesserungen gefordert. Die Politik hat auch im Berichts-
zeitraum erneut einige Forderungen des BdSt aufgegriffen, um die 
Liquidität von Betrieben zu erhalten, damit Arbeitsplätze zu si-
chern und Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer zu entlasten,  
z. B. über die Homeoffice-Pauschale und die bessere Absetzbarkeit 
des Arbeitszimmers. Darüber hinaus setzte der BdSt in der Corona-
Pandemie verstärkt auch auf Service, denn es erreichten den Ver-
band zahlreiche Mitgliederanfragen und Hilfegesuche von Betroffe-
nen. Auf der Website wurden wichtige Nachrichten gebündelt ver-
öffentlicht. Zudem legte der BdSt eigens einen speziellen und 
ständig aktualisierten INFO-Service auf, der über die Hilfs- und So-
fortprogramme sowie die steuerlichen Maßnahmen in der Corona-
Krise informierte. Besonders gefragt waren die Berechnungen des 
BdSt zum Kurzarbeitergeld, die vor allem über die steuerlichen Aus-
wirkungen des Bezugs dieser Lohnersatzleistung aufklärten. 

→ Rentenbesteuerung

Auch das steuerliche Wohl und Wehe der Rentenbezieherinnen 
und -bezieher stand beim BdSt wieder im Fokus. Zentral war dabei 
insbesondere erneut die Frage der – verfassungsrechtlich unzuläs-
sigen – Doppelbesteuerung von Renten. Der Bundesfinanzhof hat-
te 2021 neue Maßstäbe hinsichtlich der Frage, wie konkret gerech-
net werden muss, um eine Doppelbesteuerung von Renten fest-
stellen zu können, festgelegt. In zwei Verfahren – eines davon vom 
BdSt als Musterverfahren unterstützt – konnte klargestellt werden, 
dass die bisherige Rechenweise der Finanzverwaltung in weiten 
Teilen fehlerhaft war. Auch wenn das Gericht die Revisionen der 
Kläger zurückgewiesen hat, haben sie in der Sache für die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler einen Erfolg erzielt! Der BdSt hat mit 
seiner Unterstützung dazu beigetragen. Die unterlegenen Kläger 
haben Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 
eingelegt (2 BvR 1143/21 und 2 BvR 1140/21). Unter anderem kriti-
sieren sie, dass bei der Berechnung für die Ehemänner auch eine 
potenzielle Witwenrente eingerechnet wird. Da viele Senioren un-
sicher sind, ob in ihrem Renten-Fall eine Doppelbesteuerung vor-
liegt, forderte der BdSt das Bundesfinanzministerium dazu auf, die 

Steuerbescheide hinsichtlich der Besteuerung der Basisrente vor-
läufig zu stellen. Dieser Forderung hat das Ministerium entspro-
chen. Somit ist ein Einspruch gegen den Steuerbescheid überflüs-
sig. Senioren können also den Ausgang der laufenden Verfahren 
beim Bundesverfassungsgericht abwarten ohne selbst Einspruch 
einlegen zu müssen – dies bedeutet weniger Bürokratie. 
Der BdSt hält die gegenwärtige Rentenbesteuerung für insgesamt 

reformbedürftig. Nach Auffassung des Verbands ist das Altersein-
künftegesetz spätestens ab dem Jahre 2040 hinsichtlich der Dop-
pelbesteuerung verfassungswidrig. Aber auch für bereits bestehen-
de Renteneintrittsjahrgänge und für zukünftige Renteneintritts-
jahrgänge ist eine Doppelbesteuerung nicht ausgeschlossen. Der 
BdSt appelliert daher an die Politik, weitere Regelungen bei der 
Rentenbesteuerung dringend anzupassen, um eine verfassungs-
widrige Doppelbesteuerung zu verhindern. Weiterhin fordert der 
Verband endlich deutlich mehr Transparenz bei der Rentenbesteue-
rung. Schon vor Rentenbeginn muss über die mögliche Besteue-
rung seitens der Versorgungsträger in Zusammenarbeit mit den Fi-
nanzbehörden eine aktive Aufklärung betrieben werden. Ebenfalls 
könnten die jährlichen Rentenanpassungen, die an die Senioren 
verschickt werden, ab bestimmten Rentenhöhen auf eine mögliche 
Steuerpflicht verweisen. Die Finanzämter sollten die Mitteilungen 
der Rentenversicherungsträger, die jährlich automatisch mitgeteilt 
werden, zeitnah auswerten und Betroffene über die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung informieren. Gegenwärtig geschieht 
dies nur punktuell, und nicht selten erfolgen die Aufforderungen 
rückwirkend für 5 Jahre und mehr. 

Im Bereich der Rentenbesteuerung gibt es weitere Forderungen des 
BdSt, deren Umsetzung für die Absicherung im Alter von sehr gro-
ßer Bedeutung ist: So hat sich der BdSt dafür eingesetzt, dass Seni-
oren grundsätzlich weniger hart besteuert werden und entspre-
chende Nachbesserungen gefordert. Aktuell wird jede Rentenerhö-
hung zu 100 Prozent in die Steuerberechnung miteinbezogen. Der 
BdSt verlangt auch hier eine Neuregelung im Sinne der Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler. Weiterhin sollte auch der steuerliche 
Anteil der Rente langsamer steigen. Und auch die Beträge, die Seni-
oren bei der Steuer abziehen dürfen, müssen überprüft werden. 

→ Steuerzinsen

Seit Jahren hat der BdSt immer wieder Höhe der Verzinsung von 
Steuernachforderungen scharf kritisiert. In seiner Stellungnahme 
zum Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (1 BvR 2237/14, 
1 BvR 2422/17) stellte der BdSt klar, dass die Höhe des Zinssatzes 
von 0,5 Prozent monatlich nicht mehr haltbar sei, weil dieser weit 
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über die gesetzgeberisch beabsichtigte Vorteilsabschöpfung hin-
ausgehe. Mit Beschluss vom 18.08.2021 hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachfor-
derungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit 
der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 
2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 Prozent zugrunde gelegt wird. 
Das Gericht hat dem Gesetzgeber auferlegt, eine verfassungsge-
mäße Neuregelung für die Zinszeiträume ab 2019 zu treffen. Der 
BdSt unterbreitete hierzu fundierte Vorschläge, wobei dabei vor al-
lem die einfache Administrierbarkeit der neu zu schaffenden Ver-
zinsungsregelungen im Vordergrund stand. Der Gesetzgeber ist 
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts tätig geworden 
und hat den Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1.1.2019 rückwirkend auf 0,15 Prozent pro Mo-
nat (1,8 Prozent pro Jahr) gesenkt. Der Forderung des BdSt, auch 
eine Änderung für Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungs-
zinsen und auch Säumniszuschläge vorzunehmen, wurde bisher 
noch nicht entsprochen. Auch hier wird der BdSt im Sinne der Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler am Ball bleiben. 

→ Reform des Einkommensteuertarifs
Längst überfällig ist für den Steuerzahlerbund eine durchgreifende 
Einkommensteuerreform, die alle spürbar entlastet. Insbesondere 
der Spitzensteuersatz muss herabgesetzt werden. Dieser greift 
heute bereits beim 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens ei-
nes Vollzeiterwerbstätigen. Der Einkommensteuertarif muss regel-
mäßig an die Lohnentwicklung und die Lebenswirklichkeit ange-
passt werden. Die kalte Progression hat Jahrzehnte für ungerecht-
fertigte Steuermehreinnahmen gesorgt: Auch Einkommen, die 
zwar nominal, aber nicht real stiegen, führten zu höheren Durch-
schnittssteuersätzen. Dadurch wuchs die Steuerlast, obwohl die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler gleichgeblieben war. Der Abbau der kalten Progression seit 
2016 ist ein großer Erfolg. Er muss jedoch weiter abgesichert wer-
den, indem – wie vom BdSt seit Langem vorgeschlagen und in ei-
nem Gesetzentwurf konkretisiert – eine quasiautomatische Tarifin-
dexierung durch einen „Tarif auf Rädern“ erfolgt. In einem weiteren 
Schritt muss die kalte Progression im weiteren Sinne („heimliche 
Steuererhöhungen“) abgebaut werden. Hierzu ist eine Tarifindexie-
rung auf Basis der durchschnittlichen Nominallohnerhöhung nötig. 
Der inzwischen erreichte Abbau der kalten Progression hat gezeigt, 
dass sich Beharrlichkeit in politischen Debatten auszahlt. Es ist kein 
Steuergeschenk, sondern verhindert unzulässig steigende Einkom-
mensteuer-Lasten. Daher wird der BdSt an den Forderungen nach 
einem „Tarif auf Rädern“ sowie einem Abbau der „heimlichen Steu-
ererhöhungen“ festhalten und beharrlich dafür kämpfen. 

→ Solidaritätszuschlag

Immer wieder hat der BdSt seine langjährige Forderung nach der 
kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags gegenüber der 
Politik erneuert und dabei zumindest einen Teilerfolg erreicht: Für 
viele fiel der Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2021 weg. Das reicht 
dem BdSt aber nicht, weil viele kleine und mittelständische Betrie-
be sowie Sparerinnen, Sparer und körperschaftsteuerpflichtige Un-
ternehmen weiterhin mit der Ergänzungsabgabe belastet werden. 
Deshalb kämpft der BdSt dafür, dass die Abgabe endlich für alle 
gleichermaßen entfällt.

→ Bundesweiter Finanzamts-Check 
 
In den Finanzämtern werden jährlich Millionen Steuererklärungen 
bearbeitet und Bescheide verschickt. Auch im Jahr 2022 hat der 
BdSt wieder bei den Länder-Finanzverwaltungen nachgefragt und 
untersucht, wie lange die Bearbeitung der Steuererklärungen 2020 
dauerte, die im Jahr 2021 in den Finanzämtern eingereicht wurden.  
Hessische Finanzämter benötigten im Durchschnitt 46 Tage. Zwar 
konnte sich Hessen im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Tage verbes-
sern, doch im Ländervergleich landete Hessen nur auf Rang 14, 
dem drittletzten Platz. Spitzenreiter war Berlin mit durchschnittlich 
33 Tagen, am schlechtesten schnitt Brandenburg mit 48,05 Tagen 
ab.

→ Vereinfachung des Steuerrechts 

Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert. Zahlreiche Regeln sind 
bürokratisch oder schwer verständlich. Deshalb setzt sich der BdSt 
vehement und nachhaltig für die Vereinfachung des Steuerrechts 
ein und liefert dafür immer wieder vielfältige konkrete Vorschläge.  
So fordert der BdSt, dass Freibeträge, Freigrenzen und Pauschalen 
im Steuerrecht regelmäßig angepasst werden. Viele Steuerzahler 
müssen Quittungen und Belege sammeln, um höhere Kosten nach-
zuweisen. Dieser Aufwand würde mit aktualisierten Pauschalen 
entfallen. Der BdSt fordert weiterhin Maßnahmen und Verände-
rungen, die bewirken, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmer 
das Gesetz und den Inhalt ihres Steuerbescheids auch verstehen 
können. Unsicherheiten, dadurch verursachte verstärkte Nachfra-
gen und unnötige Einspruchsverfahren könnten durch eine einfa-
chere Sprache in den Gesetzen vermieden werden. Oft bereiten 
auch die Steuerbescheide selbst Schwierigkeiten. Ob winzige 
Schrift, umständliche Erläuterungen oder Zahlenkolonnen: Steuer-
bescheide müssen inhaltlich nachvollziehbarer gestaltet werden, 
damit man Rechenwege nachvollziehen kann und Hinweise des Fi-

Lo
re

nz
o 

Ca
fa

ro
 a

uf
 P

ix
ab

ay

16 Geschäftsbericht 2022

Steuern



Musterprozesse 2022
Stand: 31.12.2022 
Eine wichtige Rolle spielen beim BdSt auch Musterverfahren, mit denen die Rechte der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ge-
wahrt und durchgesetzt werden sollen. Die Verfahren richten sich vor allem gegen Regelungen und Vorschriften, die verfassungs-
rechtlich bedenklich sind und solche, die den Steuerpflichtigen ungerechtfertigte und überzogene finanzielle und bürokratische 
Belastungen auferlegen. 

 ► Erstattungszinsen: Werden sie steuerlich korrekt behandelt?  
vormals FG Düsseldorf – 15 K 4295/12 E und Sprungklage: FG Düsseldorf – 15 K 4450/11

 ► Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuerguthaben:  Muss neben der Auszahlung des festgestellten Körperschaftsteuergutha-
bens auch der Soli ausgezahlt werden? 
BVerfG – 2 BvL 12/11 (Vorlagebeschluss des BFH – I R 39/10; Vorinstanz: FG Köln – 13 K 64/09)

 ► Hausnotrufsystem im Privathaushalt: Können die Kosten für ein Hausnotrufsystem als haushaltsnahe Dienstleistung in der Ein-
kommensteuererklärung abgezogen werden, wenn die Steuerzahlerin noch im eigenen Haushalt lebt? 
BFH VI R 14/21 (Vorinstanz: FG Baden-Württemberg – Aktenzeichen: 5 K 2381/19)

 ► Investmentsteuerreform: Dürfen fiktiv festgestellte Gewinne zum 31.12.2017 zu 100 Prozent anerkannt werden, während Ver-
luste, die aus dem Verkauf der Aktien ab 2018 entstehen, nur anteilig berücksichtigt werden? 
FG Köln 15 K 2594/20; Revision beim BFH: VIII R 15/22

 ► Pflichtveranlagung bei negativen Einkünften: Gilt im Rahmen von negativen Vermietungseinkünften neben Einkünften aus Ar-
beitslohn nur die vierjährige Festsetzungsfrist für die Antragsveranlagung oder die längere Frist für eine Pflichtveranlagung?  
FG Münster – 13 K 2534/22 E

 ► Kinderfreibetrag 2014: War die Höhe 2014 verfassungsgemäß, hat der Staat also das Existenzminimum von Kindern tatsächlich 
steuerfrei gestellt? 
BFH – III R 13/17 (Vorinstanz: Finanzgericht München – 8 K 2426/15)

 ► Krankengeld und Rentenversicherungsbeiträge: Dürfen die vom Krankengeld abgezogenen Beiträge zur Renten- und Pflegeversi-
cherung bei der Einkommensteuererklärung abgesetzt werden? 
FG Köln – 11 K 1306/20

 ► Kurzarbeitergeld für Gesellschaftergeschäftsführer: Haben auch Gesellschaftergeschäftsführer einer GmbH einen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld, wenn sie weniger als 50 Prozent an der Gesellschaft beteiligt sind? 
SG Saarland – S 12 AL 296/20

 ► Pflege-WG: Sind die Kosten für die Unterbringung in einer Pflege-WG als außergewöhnliche Belastungen absetzbar? 
BFH VI R 40/20 (Vorinstanz: FG Köln – 3 K 1858/18)

 ► Doppelbesteuerung von Renten: Ist eine zweifache Belastung bis zu einer gewissen Bagatellgrenze hinzunehmen? 
BVerfG (2 BvR 1143/21 und 2 BvR 1140/21) BFH – X R 20/19 (Vorinstanz: FG Kassel – 7 K 2456/14)

 ► Solidaritätszuschlag: Verstößt die Erhebung des Solis gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?  
BVerfG – 2 BvL 6/14 (Vorlage durch FG Niedersachsen – 7 K 143/08)

 ► Solidaritätszuschlag – Vorauszahlungen für das Jahr 2020: Darf der Soli auch 2020 noch erhoben werden, obwohl die Aufbauhil-
fen für die neuen Bundesländer 2019 endeten? 
BFH – IX R 15/20 (Vorinstanz: FG Nürnberg – 3 K 1098/19)

nanzamts versteht. Auch hier hat der BdSt im Jahr 2022 wieder 
zahlreiche Änderungen und Verbesserungen angeregt.  

→ Verbesserung der Steuerformulare

Der BdSt setzt sich für eine Weiterentwicklung der Steuerformulare 
ein. Bei der Steuererklärung sehen sich die Bürgerinnen und Bürger 
einer Vielzahl von Formularen, Anlagen und Anleitungen ausge-
setzt. Diese sind häufig unübersichtlich gestaltet und mit schwieri-
gen Fachbegriffen gespickt. Aus Sicht des BdSt sind sie verbesse-
rungswürdig und das Ausfüllen muss erleichtert werden. Dafür 
müssen die Formulare verständlich und übersichtlich gestaltet 
sein. Die Änderungswünsche des BdSt finden oftmals Eingang in 
die Endfassung neuer Formulare. Auch 2022 wurden wieder viele 
Vorschläge und Anregungen des Steuerzahlerbunds in den neuen 
Formularen und den dazugehörigen Ausfüllhilfen berücksichtigt. 

→ Im Gespräch mit Politik, Verwaltung und 
Verbänden 
 
Auch im Jahr 2022 hat der BdSt Hessen erneut mehrere Male den 
Hessischen Finanzminister und die Oberfinanzdirektion kontaktiert 
und sich dabei für die Rechte der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler eingesetzt. Vorrangige Themen waren die Umsetzung der 
Grundsteuer-Reform, der Umgang der Finanzbehörden mit den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die Bearbeitungsdauer von 
Steuererklärungen, die Neuerungen im Zusammenhang mit der 
elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen, das 
Steuergeheimnis sowie die Vorgehensweise der Finanzämter bei 
der Durchführung von Außenprüfungen und Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen. Auch mit der Steuerberaterkammer und 
dem Steuerberaterverband gab es 2022 wieder zahlreiche Kontakte 
und einen intensiven Meinungsaustausch.
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Steuergeldverschwendung
Politik und Behörden haben den Auftrag, mit Steuergeldern wirtschaftlich umzugehen. Der Bund der 
Steuerzahler deckt auf, dass dieser Auftrag allzu oft nicht beachtet wird. Im Schwarzbuch, im 
Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“ und im Internet berichtet der Verein regelmäßig über typische 
Fälle von Steuergeldverschwendung. Die Veröffentlichung konkreter Beispiele zeigt auf, welche Fehler 
zu Verschwendung führen und soll dazu beitragen, ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden.
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Elf hessische Fälle im 50. Schwarzbuch
BdSt Hessen deckt Steuergeldverschwendung auf und verzeichnet dabei Erfolge

Im Schwarzbuch fand sich 2022 unter anderem das sogenannte 
Wasserband in Marburg. 2019 stellte die Stadt fest, dass bei dieser 
treppenartigen Wasserinstallation inmitten einer Straße in nur ei-
nem Sommer fast 20 Mio. Liter Trinkwasser im Wert von 35.000 
Euro unbemerkt im Boden versickert sind. Bei einer genauen Über-
prüfung wurden erhebliche Schäden erkannt. Für die Reparatur 
müssen ebenfalls die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufkom-
men. Die Stadt sollte daraus lernen und den Wasserzähler nun in 
engen Abständen kontrollieren. 

Mitte Oktober erschien das Schwarzbuch 2022/23. Es ist die 50. 
Ausgabe der traditionsreichen Publikation, in der alljährlich 100 ex-
emplarische Fälle von Steuergeldverschwendung enthüllt werden. 
Mit dabei waren auch elf hessische Beispiele, die der BdSt Hessen 
erneut vor der Landespressekonferenz im Landtags-Gebäude vor-
stellte. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse zahlreicher 
Journalistinnen und Journalisten der wichtigsten hessischen Rund-
funksender sowie Print- und Online-Medien. Seit fünf Jahrzehnten 
zeigt das Schwarzbuch anhand konkreter Beispiele auf, welche Feh-
ler zu Verschwendung führen. Damit will der BdSt dazu beitragen, 
Ähnliches in Zukunft zu verhindern.

Das „Wasserband“: Marburg konnte das Wasser nicht halten 

In Egelsbach wurde für 125.000 Euro ein neuer Kreisverkehr gebaut, 
der unter anderem als Buswendeschleife dienen sollte. Die Umset-
zung des Baus übernahm die Regionalpark RheinMain SüdWest 
GmbH, die Kosten trugen zu 80 Prozent das Land und zu 20 Prozent 
Egelsbach. Doch leider fiel der Kreisel zu klein aus, sodass er von 
Bussen nur schlecht befahren werden konnte. Ursache waren wohl 
Kommunikations- und Personalprobleme. In der Folge wurde der 
Bereich noch einmal für 75.000 Euro umgebaut. Die Gemeinde 
hofft, dass den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern keine unnöti-
gen Mehrkosten entstehen. Der größte Teil der Kosten für den Um-
bau wäre laut der Gemeinde auch angefallen, wenn man gleich 
richtig geplant hätte, für den Rest wolle das beauftragte Planungs-
büro aufkommen. Ob diese Rechnung aufgeht, ist unklar.

Die Quadratur des Kreisels in Egelsbach 

►   Mehr vom Fall zeigt ein Video des BdSt Hessen:  
 https://youtu.be/3hoCoxEhMSg

Der BdSt monierte im Schwarzbuch zudem die hohen Aufwendun-
gen für Kunst am Bau an einer entstehenden Kindertageseinrich-
tung mit Familienzentrum in Bischofsheim. Insgesamt 100.000 
Euro sollen dort für gleich drei Projekte ausgegeben werden. In Re-
lation zu den Gesamtbaukosten von 5,9 Mio. Euro ist dies deutlich 
mehr als die 1 Prozent, die das Land für Kunstwerke an seinen Neu-
bauprojekten veranschlagt. Aus Sicht des Steuerzahlerbunds stellt 
sich die Frage, ob das darüber hinausgehende Geld nicht besser in 
gute Bildung und Betreuung angelegt gewesen wäre.

Die Bischofsheimer 100.000-Euro-Show 
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Wiesbaden: Steuerzahler gucken in 350.000-Euro-Röhre 
Der BdSt kritisierte außerdem, dass die im Frühjahr 2022 installier-
te „Pixelröhre“ am Rheinufer im Wiesbadener Stadtteil Kastel un-
nötig groß und teuer ausgefallen ist. Die begehbare Skulptur mit 
Ausblick auf das gegenüberliegende Mainz mag bei Passanten gut 
ankommen. Der Steuerzahlerbund fragte sich aber, ob diese immer 
noch so begeistert wären, wenn ihnen die während des Baus im-
mens gestiegenen Kosten von letztlich 350.000 Euro bekannt wä-
ren. Hinter dem Objekt steckt der Regionalpark Rhein-Main, dessen 
Projekte öfters aus dem Ruder laufen. Zwar sind Kunst und öffentli-
che Begegnungsorte gerade auch in schweren Zeiten wichtig, doch 
wäre es nicht auch eine Nummer kleiner gegangen?

Einen Eintrag ins Schwarzbuch erhielt auch die voraussichtlich 
rund 2,5 Mio. Euro teure Offenlegung des Winkelbachs in Kronberg 
im Taunus. Obwohl die Kosten auf das 33-fache des ursprünglich 
genannten Betrags stiegen und der ökologische Mehrwert ange-
sichts einer straßenbegleitenden Betonrinne überschaubar ist, be-
stand die Obere Wasserbehörde auf der Umsetzung. Für sie waren 
weder Mehr- noch Gesamtkosten ausreichende Gründe, um die Ak-
tion zu stoppen. Für den Bund der Steuerzahler muss auch bei Um-
weltschutzmaßnahmen die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten 
Mittel gelten. Es wäre besser gewesen, nicht stur an der Offenle-
gung festzuhalten, sondern die Mittel für sinnvollere Projekte zur 
Verbesserung des ökologischen Zustands einzusetzen.

Kronberger Bächlein soll ans Licht – koste es, was es wolle 

►   Ein BdSt-Video zeigt die Recherchen vor Ort: 
     https://youtu.be/-GcDmpmCHAA

Schon mehrfach war die Autobahn 44 in Nordhessen im Schwarz-
buch zu finden. Mit einem rund 70 km langen Teilstück sollte nach 
der Wiedervereinigung eine Lücke zwischen Ost und West ge-
schlossen werden. Auch nach 30 Jahren reißt der Strom an Hiobs-
botschaften von dort nicht ab, denn die Umsetzung ist seitdem 
völlig aus dem Ruder gelaufen: Die Kosten sind auf mehr als 2,7 
Mrd. Euro explodiert – Ende offen. Hauptgründe für die Misere 
sind die jahrzehntelange Planungs- und Bauzeit, Umplanungen 
und die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz des Projekts. Der 
BdSt fordert, Planungsverfahren endlich zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. Und wenn schon im Vorfeld massive Probleme ab-
sehbar sind, müssen diese auch berücksichtigt werden.

Immer neue Hiobsbotschaften von der A44 in Nordhessen

BdSt hat Hanaus Spiel mit Steuergeld eingedämmt
Es gibt aufgrund der Kritik des BdSt auch erfreuliche Entwicklun-
gen: Im Frühjahr 2022 wollte die Stadt Hanau durch die Übernah-
me eines Spielwarenladens das Aus des Traditionsgeschäfts verhin-
dern und die Innenstadt stärken. Der Bund der Steuerzahler melde-
te öffentlich Bedenken an, denn das hätte bedeutet, dass Hanau 
mit Steuergeld in den Markt eingreift und privaten Akteuren Kon-
kurrenz macht. Das zeigte Wirkung: Auch aufgrund der BdSt-Kritik 
hat Hanau schneller als geplant einen privaten Betreiber gefunden 
und wird nun doch nicht selbst zum Spielwarenhändler. 
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Heringer „So-da-Straße“ wartet weiter auf Verkehr 
2017 kritisierte der BdSt, dass 2014 in Heringen (Werra) eine Stra-
ße zu einem Müllheizkraftwerk fertiggestellt wurde, die aber nicht 
genutzt werden konnte. Damals hoffte man noch darauf, dass die 
Voraussetzungen für eine Nutzung noch geschaffen werden kön-
nen. Doch auch nach acht Jahren konnte die Straße, die die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler mindestens 2 Mio. Euro gekostet hat, 
noch immer nicht freigegeben werden. Bei den Planungen wurde 
nicht bedacht, dass ein Bahnübergang, der direkt an der Anbin-
dung liegt, regelmäßig durch rangierende Züge blockiert wird. Um 
freie Fahrt zu ermöglichen, sollte ursprünglich ein Gleis verlängert 
werden, doch das kam nicht zustande. Auch eine Einigung mit der 
Deutschen Bahn über einen Testlauf zur Öffnung der Straße konnte 
nicht erzielt werden. So liegt die Strecke weiter brach. Für den Bund 
der Steuerzahler ein Musterbeispiel für Fehlplanungen!

Im Rheingau-Taunus-Kreis konnte der BdSt ebenfalls einen Erfolg 
verzeichnen, weil er beharrlich an einem Fall dranblieb. 2021 kauf-
te der Kreis für seine Schulen für über 900.000 Euro 1.655 Laptops 
und Tablets. Doch mehr als 300 Geräte blieben ein halbes Jahr lang 
ungenutzt in den Schulen liegen, weshalb der BdSt mehrfach beim 
Landkreis nachhakte. Der Kreis überprüfte die Nutzung und betrieb 
Schadensbegrenzung. Aus Sicht des BdSt zeigt der Fall, dass das 
Budget für die unbestritten wichtige Schul-Digitalisierung nach 
dem tatsächlichen Bedarf und nicht nach dem Gießkannenprinzip 
verteilt werden sollte. Teure IT, die in Schränken nur an Wert ver-
liert, hilft weder Lehrkräften, noch Schülerinnen und Schülern. Si-
cher dürfte es sich nicht um einen Einzelfall handeln, auch wenn 
andere Schulträger dies nicht öffentlich gemacht haben.

Rheingau-Taunus-Kreis: Schul-Tablets nach Kritik eingesetzt
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Dass eine Erwähnung im Schwarzbuch positive Folgen haben 
kann, zeigt das Beispiel des Gewerbegebiets in Runkel. Der Bund 
der Steuerzahler hatte im Schwarzbuch 2020/21 kritisiert, dass die 
Stadt das Areal seit dem ohnehin schon fragwürdigen Erwerb im 
Jahr 2001 nicht vermarkten konnte. Allein für die Zinsen zur Finan-
zierung der Grundstücke dürfte die Stadt bis 2023 rund 900.000 
Euro gezahlt haben. 2022 konnte sie endlich einen Teil des seit 
mehr als 20 Jahren brachliegenden Gewerbegebiets verkaufen. Si-
cherlich hat auch die Erwähnung des Falls im Schwarzbuch und die 
darauffolgende überregionale Berichterstattung auf die Flächen 
aufmerksam gemacht – und so dabei geholfen, den Ladenhüter an 
den Mann zu bringen.

Runkeler Ladenhüter geht endlich über die Theke

Der Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Ostend ist ein alter Bekann-
ter aus dem Schwarzbuch: Die teuren und wenig nachhaltigen Ver-
suche, den Platz grüner und attraktiver zu machen, brachten der 
Mainmetropole bereits zwei Einträge im Schwarzbuch ein. 2022 
wollte man alte Fehler geraderücken und die Fläche klimagerecht 
umgestalten – wofür erneut 1,4 Mio. Euro fällig wurden. Ange-
sichts knapper Ressourcen wäre nachhaltiges Handeln von Anfang 
an wichtig gewesen. Der Bund der Steuerzahler hat dies frühzeitig 
gefordert und vor verschwenderischem Umgang mit Steuergeld 
gewarnt. 

 

Frankfurter Betonwüste soll endlich zur Oase werden 
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Aufklärung & Information
Der BdSt vertritt die Interessen aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Hinblick auf die Steuer- 
und Finanzpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden. Dazu nehmen der Vorstand und die 
Fachreferenten an Diskussionsrunden teil, besuchen Anhörungen und helfen Journalistinnen und 
Journalisten, ein Thema zu erschließen. Darüber hinaus wird den Mitgliedern und der interessierten 
Öffentlichkeit ein breites Angebot an kostenlosen Serviceleistungen rund um das Steuerrecht 
geboten.
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Informationen nicht nur für Mitglieder
„Der Steuerzahler“ und die „HessenZeitung“

Das Wirtschaftsmagazin 
„Der Steuerzahler“
Das Wirtschaftsmagazin „Der Steuerzahler“ 
ist als Vereinsorgan ein wichtiges Mittel des 
Bundes der Steuerzahler, um die Verbands-
meinung zu steuer- und finanzpolitischen 
Problemen darzustellen. Darüber hinaus 
dient die Zeitschrift der Information der 
Mitglieder und der Öffentlichkeit über die 
Arbeit des Verbands.

„Der Steuerzahler“ erscheint zehn Mal pro 
Jahr und wird allen Mitgliedern, den Medi-
en sowie weiten Kreisen des öffentlichen 
Lebens zugestellt, so auch den Abgeordne-
ten des Bundestags und des Hessischen 
Landtags, den Mitgliedern der Landesregie-
rung sowie den Landrätinnen und Landrä-
ten, Oberbürgermeistern, Bürgermeister- 
innen und Bürgermeistern in Hessen.

Die Landesbeilage 
„HessenZeitung“
Mit der Landesbeilage „HessenZeitung“ in-
formiert der hessische Steuerzahlerbund dar-
über hinaus gezielt über die Aktivitäten des 
Landesverbands. Die vier Ausgaben der „Hes-
senZeitung“ des Jahres 2022 erschienen mit 
insgesamt 32 Seiten. 

Zentrale Themen der „HessenZeitung“ waren 
die Grundsteuer-Reform, die Verschwendung 
öffentlicher Mittel in Hessen sowie die Fi-
nanzlage des Landes und der Kommunen. 
Breiten Raum nahmen auch Berichte über 
weitere aktuelle Steuerfragen und Urteile 
des Hessischen Finanzgerichts ein.
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Weltweit rund um die Uhr erreichbar
Der Bund der Steuerzahler Hessen im Internet

Website
 
Neben dem Internetauftritt des Bundesverbands gibt es unter 
www.steuerzahler-hessen.de auch eine eigene Internetpräsenz des 
BdSt Hessen. Das Angebot richtet sich sowohl an Mitglieder, als 
auch an Journalisten und die interessierte Öffentlichkeit. Neben ei-
ner Selbstdarstellung des BdSt Hessen sowie der Vorstellung aller 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Geschäftsstelle, 
finden sich dort aktuelle Presseinformationen und Stellungnah-
men, Steuertipps, Einladungen zu Vortragsveranstaltungen sowie 
kurze Inhaltsangaben zu den verfügbaren Publikationen.  
 
Im Jahr 2022 gab es unter www.grundsteuer-hessen.info zudem 
Sonderseiten mit vielen Informationen zum hessischen Modell der 
Grundsteuer-Reform.

Social Media
 
Der BdSt Hessen ist auch in den sozialen Netzwerken Facebook, 
Twitter, Linkedin und YouTube vertreten. Nutzer können dort direkt 
aktuelle Meldungen, Fotos und Videos kommentieren oder mit Ver-
treterinnen und Vertretern des BdSt Hessen in Kontakt treten.

Newsletter
 
Regelmäßig verschickt der Verband den E-Mail-Newsletter  
“BdSt Hessen aktuell“ an alle Interessierten. Er beinhaltet in knap-
per Form aktuelle Informationen über die Arbeit und Aktionen des 
Bundes der Steuerzahler Hessen, Einladungen zu Veranstaltungen 
sowie Steuertipps.
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LAND MUSS LEHREN AUS HESSENTAGS-
NOTBREMSE ZIEHEN! 
Bund der Steuerzahler Hessen fordert nach Absage Haigers 
Konsequenzen für künftige Landesfeste / Corona-Pandemie 
verschärft bestehende Probleme und erhöht finanzielle 
Belastung / Für bescheideneres Fest Nachbarländer zum Vorbild 
nehmen

KEINE VERLÄNGERUNG DER LUCA-LIZENZEN! 
Bund der Steuerzahler Hessen fordert angesichts offenbar 
fragwürdiger Zwischenbilanz Ende der Geschäftsbeziehung / 
Kosten-Nutzen-Verhältnis lässt App für Pandemiemanagement 
ungeeignet erscheinen

MARBURGER KOALITION SOLLTE AUF TEUREN 
ZUSATZPOSTEN VERZICHTEN 
Bund der Steuerzahler Hessen beobachtet nach Kommunalwahl 
vermehrt Ausweitung der Stellen für Hauptamtliche / Vierter 
Hauptamtlicher in Marburg kritisiert / Gesetzgeber sollte nach 
Einwohnern gestaffelte Obergrenze einführen

FINANZLAGE DER MAIN-TAUNUS-KOMMUNEN 
STABILISIERT SICH 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Haushalts- und Steuerpolitik / Schwalbach und Hochheim 
drehen an der Steuerschraube / Sechs Kommunen planen ohne 
Haushaltsdefizit, sechs müssen auf Rücklagen zurückgreifen

STÄDTISCHER SPIELWARENLADEN IN HANAU 
GEHT ZU WEIT 
Bund der Steuerzahler Hessen fordert Hanauer Stadtverordnete 
auf, Übernahme eines Spielzeugladens zu stoppen / Staat sollte 
Privaten keine Konkurrenz machen / Sentimentale Motive kein 
Grund für Eingriff in Markt / Schwarzbuch zeigt, dass Risiken oft 
unterschätzt werden

FINANZLAGE DER HOCHTAUNUS-KOMMUNEN 
BLEIBT ANGESPANNT 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Steuerpolitik / Sechs Kommunen planen ohne Haushaltsdefizit, 
sieben müssen auf Rücklagen zurückgreifen / Grävenwiesbach 
und Steinbach drehen an der Steuerschraube

PRIORITÄTENSETZUNG AUCH IN KRISENZEITEN 
WICHTIG! 
Bund der Steuerzahler Hessen unterstützt Rechnungshof-

Forderungen / Optimierungsmöglichkeiten nutzen und 
Ausgaben priorisieren

FINANZLAGE DER KOMMUNEN IM LANDKREIS 
FULDA STABILISIERT SICH 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Haushalts- und Steuerpolitik / Vier Kommunen erhöhen Grund- 
und/oder Gewerbesteuern / Hünfeld senkt Grundsteuern / 
Sechzehn Kommunen planen ohne Haushaltsdefizit, sieben 
müssen auf Rücklagen zurückgreifen / Burghaun schafft 
Straßenbeiträge ab

KOMMUNEN IM LANDKREIS WALDECK-
FRANKENBERG DREHEN WIEDER AN DER 
STEUERSCHRAUBE 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Viele Erhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer 
/ Alle Kommunen können Haushalte ausgleichen / Frankenberg 
und Volkmarsen schaffen Straßenbeiträge ab

CHANCE ZUR LANDTAGSVERKLEINERUNG 
VERPASST 
Bund der Steuerzahler Hessen: Abgeordnete hätten im Zuge der 
Neueinteilung von Wahlkreisen eine Wahlrechtsreform 
beschließen müssen, die einen XXL-Landtag künftig verhindert

EIN DRITTEL DER ODENWALD-KOMMUNEN 
ERHÖHT 2022 STEUERN 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Viele Erhöhungen bei Grund- und Gewerbe-
steuer / Alle Kommunen können Haushalte ausgleichen

Der BdSt Hessen macht Druck
Offensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presseinformationen 2022 
Wichtigstes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes der Steuerzahler sind Presseinformationen. Im Jahr 2022 

wandte sich der BdSt Hessen mit insgesamt 35 Meldungen an die Öffentlichkeit.
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KOMMUNALE HAUSHALTE IM LAHN-DILL-KREIS 
WEITER UNTER DRUCK 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Weitere heftige Belastungssteigerungen / 
Dillenburg und Leun können Haushaltsdefizit nicht durch 
Rücklagen ausgleichen / Haiger schafft Straßenbeiträge ab

FINANZLAGE DER KOMMUNEN AN DER 
BERGSTRAßE STABILISIERT SICH 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Haushalts- und Steuerpolitik / Vier Kommunen erhöhten Grund- 
und/oder Gewerbesteuern / Lautertal und Heppenheim senkten 
Realsteuern / Vierzehn Kommunen planen ohne Haushalts-
defizit, acht müssen auf Rücklagen zurückgreifen / Bürstadt 
schaffte Straßenbeiträge ab

ERNEUT TEILS MASSIVE STEUERERHÖHUNGEN 
IM RHEINGAU-TAUNUS-KREIS 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik im Rheingau-Taunus-Kreis / Lorch am Rhein 
verlangt hessenweit höchsten Hebesatz der Grundsteuer B / 
Kräftige Steigerungen in Aarbergen / Neun Haushalte zeigen De-
fizit

STABILE KOMMUNALFINANZEN IN HERSFELD-
ROTENBURG 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Durchschnittliche Steuerlast steigt leicht / Alle 
Städte und Gemeinden können Defizite ausgleichen / Hauneck 
und Rotenburg schafften Straßenbeiträge ab

DER WASSERCENT IST ÜBERFLÜSSIG UND 
ABSURD! 
Bund der Steuerzahler Hessen lehnt Wiedereinführung des 
Wasserentnahmeentgelts ab / Menschen sind mehr als genug 
belastet / Hoher Erhebungsaufwand schmälert Ertrag

ERNEUT MASSIVE STEUERERHÖHUNGEN IM KREIS 
OFFENBACH 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Mehr und kräftige Erhöhungen bei Grundsteuer B / 
Steuersenkungen in Neu-Isenburg und Langen / Alle Kommunen 
können geplantes Defizit ausgleichen / Acht Kommunen müssen 
auf Rücklagen zugreifen / Heusenstamm schaffte Straßenbeiträge 
ab

FINANZLAGE DER VOGELSBERG-KOMMUNEN 
FESTIGT SICH 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Weniger Erhöhungen bei Grundsteuern und 
Gewerbesteuer als im Vorjahr / Mehr Kommunen kommen ohne 
Rücklagen aus / Massive Erhöhungen in Grebenhain

ETLICHE WETTERAU-KOMMUNEN DREHEN 
WIEDER AN DER STEUERSCHRAUBE 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Weniger Kommunen planen mit Defizit / Sechs Städte und 
Gemeinden erhöhten Gewerbe- und/oder Grundsteuern / 
Hirzenhain senkte Grundsteuer B und strich Straßenbeiträge

SINKENDE GRUNDSTEUERN IM SCHWALM-EDER-
KREIS 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Nur Bad Zwesten erhöhte Gewerbesteuer / Neuental und 
Oberaula reduzierten Grundsteuern / Wenige Kommunen mit 
Haushaltsdefizit / Schwalmstadt schaffte Straßenbeiträge ab

KOMMUNALE FINANZEN IM LANDKREIS GIESSEN 
BLEIBEN ANGESPANNT 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Wenige Erhöhungen bei Grundsteuern / Mehr Haushalte 
mit Defizit / Gießen kann Defizit nicht ausgleichen / Lich und 
Pohlheim schafften Straßenbeiträge ab
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MARBURGER WASSERBAND IST SCHWARZBUCH-
VERDACHTSFALL 
Bund der Steuerzahler Hessen nimmt umstrittenes Wasserspiel ins 
Visier / Versickern von Millionen Liter Trinkwasser wirft Fragen  
auf / Stadt ist gefordert, steuerzahlerschonende Lösung für die 
Zukunft zu finden

KOMMUNALE FINANZEN IN DARMSTADT-
DIEBURG WEITER ANGESPANNT 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Nur drei Kommunen ohne Haushaltsdefizit / 
Steuererhöhungen in Erzhausen und Messel / Bickenbach schaffte 
Straßenbeiträge ab

KOMMUNEN IM KREIS LIMBURG-WEILBURG 
KOMMEN FINANZIELL WEITER GUT DURCH 
KRISENLAGE 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Teils massive Steuererhöhungen / Vier Kommunen planen 
mit Defizit

LAND MUSS „HUXIT“-PLÄNE GENAU 
DURCHLEUCHTEN 
Bund der Steuerzahler Hessen appelliert an Verantwortliche in 
Wiesbaden, Hanauer Kreisfreiheitspläne durchzurechnen / 
Finanzielle Auswirkungen wichtiger als emotionale Aspekte / 
Kreisaustritt würde unnötige Doppelstrukturen und Mehrkosten 
schaffen / Pläne stehen sonstigen Bestrebungen des Landes dia-
metral entgegen

KOMMUNALE FINANZEN IM WERRA-MEISSNER-
KREIS WEITER ANGESPANNT 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Neu-Eichenberg erhöht Grundsteuer A und B sowie 
Gewerbesteuer / Drei Kommunen müssen auf Rücklagen 
zurückgreifen / Bad Sooden-Allendorf und Ringgau können Defizit 
nicht ausgleichen

KOMMUNEN IM KREIS MARBURG-BIEDENKOPF 
STABILISIEREN SICH FINANZIELL 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale Finanz-
politik / Deutlich weniger Kommunen müssen auf Rücklagen 
zurückgreifen / Steuererhöhungen in Biedenkopf und Wetter / 
Marburg senkte Gewerbesteuer / Rauschenberg führte 
Straßenbeiträge ein

HESSEN WARTEN MIT AM LÄNGSTEN AUF 
STEUERBESCHEID 
Bund der Steuerzahler vergleicht Bearbeitungszeiten / 
Steuererklärungen werden in Hessen im Schnitt innerhalb von 46 
Tagen bearbeitet / Im Ländervergleich nur Platz 14 / Spitzenreiter 
Berlin ist 13 Tage schneller

MEDIENTERMIN: SCHWARZBUS-TOUR IN HESSEN 
BdSt besucht anlässlich des 50. Schwarbuchs historische Fälle / 
Medientermine mit Reiner Holznagel in Frankfurt, Heringen und 
Kassel-Calden

FRISTVERLÄNGERUNG FÜR 
GRUNDSTEUERERKLÄRUNG WAR ÜBERFÄLLIG 
Bund der Steuerzahler begrüßt, dass Grundbesitzer nun bis Ende 
Januar 2023 Zeit für Erklärung haben / Finanzminister griffen 
BdSt-Forderung auf

JETZT BEWERBEN: EIN EURO FÜR DIE 
SPARSAMKEIT 
Auszeichnung des Bundes der Steuerzahler Hessen und des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes für 2023 
ausgeschrieben / Abgabefrist für Vorschläge ist der 31. Januar 
2023

STEUERGELDVERSCHWENDUNG IN HESSEN 
Bund der Steuerzahler Hessen stellt Schwarzbuch 2022/23 vor / 
Elf hessische Fälle

KREIS GROSS-GERAU WEITERHIN MIT DEM 
HÖCHSTEN GRUNDSTEUER B-SCHNITT IM LAND 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Auf hohem Niveau wieder deutliche Erhöhungen 
bei Gewerbe- und Grundsteuern / Nur Riedstadt kann Defizit 
nicht durch Rücklagen ausgleichen

WIEDER VERMEHRT STEUERERHÖHUNGEN IM 
MAIN-KINZIG-KREIS 
Bund der Steuerzahler Hessen beleuchtet kommunale 
Finanzpolitik / Alle Kommunen konnten Defizit durch Rücklagen 
ausgleichen / Sieben Kommunen erhöhten Hebesätze / 
Gelnhausen schaffte Straßenbeiträge ab

GALOPPIERENDE STEUERPHANTASIEN STOPPEN 
Bund der Steuerzahler Hessen: Bagatellsteuern können 
Haushalte nicht konsolidieren / Verwaltungsaufwand sehr hoch / 
Fragwürdige Diskussionen in Groß-Umstadt und Willingen 
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Interviews  
für TV und Radio
Im Jahr 2022 kamen Vorstand und Beschäftigte 
des Bundes der Steuerzahler Hessen in diversen 
Fernseh- und Hörfunkinterviews persönlich zu 
Wort. In der Regel wurden diese O-Töne mehrfach 
gesendet.

TV-Sendungen:

12.01.2022 hessenschau (hr) 
Kostensteigerung beim Bau der A44

14.01.2022 hessenschau kompakt (hr) 
Top 5 der Steuergeldverschwendung in Hessen

31.01.2022 Explosiv (RTL) 
Öffentliche Toilette in Wiesbaden-Breckenheim

22.02.2022 17:30 live (Sat.1) 
Stadt Hanau will Spielzeughändler werden

02.06.2022 Länderspiegel (ZDF) 
Steuergeldverschwendung am Wasserband in Marburg

20.09.2022 RTL Hessen (RTL)
Schwarzbus-Tour / Paul-Arnsberg-Platz Frankfurt

20.09.2022 17:30 live (Sat.1)
Schwarzbus-Tour
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21.09.2022 hessenschau (hr)
Schwarzbus-Tour / Kassel Airport

19.10.2022 RTL aktuell (RTL)
Das Schwarzbuch 2022/23/ Kreisel in Egelsbach

19.10.2022 RTL direkt (RTL)
Das Schwarzbuch 2022/23/ Kreisel in Egelsbach

19.10.2022 n-tv
Das Schwarzbuch 2022/23 / Kreisel in Egelsbach

19.10.2022 17:30 live (Sat.1)
Das Schwarzbuch 2022/23

19.10.2022 RTL Hessen (RTL)
Das Schwarzbuch 2022/23

19.10.2022 hessenschau (hr)
Das Schwarzbuch 2022/23

17.11.2022 hessenschau (hr)
Kosten eines Kita-Baus in Felsberg

30.11.2022 hessenschau (hr)
Beamtenstatus von Lehrkräften

21.12.2022 drehscheibe (ZDF)
Aus für Wasserstoffbusse in Wiesbaden
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Radio-Sendungen:

21.01.2022 hr-INFO (hr) 
Ausweitung des hauptamtlichen Magistrats in Neu-Isenburg

12.07.2022 hr1 (hr) 
Grundsteuer-Reform / Elster

19.07.2022 hr-INFO (hr) 
Grundsteuer-Reform / Elster

25.07.2022 Hit-Radio FFH
Grundsteuer-Reform / Elster

20.09.2022 Hit-Radio FFH
Schwarzbus-Tour / Paul-Arnsberg-Platz Frankfurt 

20.09.2022 hr-INFO (hr) 
Schwarzbus-Tour / Paul-Arnsberg-Platz Frankfurt

20.09.2022 Radio Frankfurt
Schwarzbus-Tour / Paul-Arnsberg-Platz Frankfurt

19.10.2022 Hit-Radio FFH
Das Schwarzbuch 2022/23

19.10.2022 hr-INFO (hr) 
Interview zum Schwarzbuch 2022/23

22.10.2022 hr-INFO / hessenschau.de (hr)
Interview zum Schwarzbuch allgemein

Video-Kanal
 
Auf dem YouTube-Kanal „BdSt Hessen“ finden Interessierte sowohl kurze Statements und kompakte 
Steuertipps als auch ausführliche Vorträge, kurzweilige „Making Ofs“ oder skurrile Berichte von 
Verschwendungs-Fällen in Hessen. Das Angebot wird stetig ausgebaut und erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. Im Laufe des Berichtsjahrs stieg die Zahl der Abonnenten von rund 400 auf über 2.300. Bis 
Ende 2022 wurden insgesamt mehr als 300.000 Video-Aufrufe gezählt. Einige Beispiele der insgesamt 
31 Filme aus dem Jahr 2022:
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Gespräche, Vorträge und Diskussionen

19.01.2022 online
Haushaltsseminar mit der AfD-Fraktion Battenberg

31.01.2022 online
Haushaltsseminar mit der FWG Wöllstadt 

03.03.2022 online
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Kronberg

16.02.2022 Wiesbaden
Gespräch im Unterausschuss für Finanzcontrolling und Verwal-
tungssteuerung zum Großstädtebericht des Hessischen Rech-
nungshofs 
 
22.03.2022 online
Teilnahme an einer Konferenz des Steuerberaterverbands Hessen

23.03.2022 Wiesbaden
Gespräch im Unterausschuss für Finanzcontrolling und Verwal-
tungssteuerung zum Kommunalbericht des Hessischen Rech-
nungshofs

29.03.2022 Wehrheim
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Wehrheim  

03.05.2022 Wiesbaden
Treffen mit Vertretern des Verbands Wohneigentum Hessen 

13.05.2022 Frankfurt-Höchst
Vortrag zur Grundsteuer-Reform beim Verband Wohneigentum 

31.05.2022 Offenbach
Teilnahme an einer Grundsteuer-Fachtagung der Steuerakademie 

02.06.2022 Schwalbach/Taunus
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Schwalbach

02.06.2022 Mainz
Vortrag zum Thema Steuern beim Open Ohr-Festival

10.06.2022 Heppenheim 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Heppenheim

21.06.2022 online 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei Immoebs

23.06.2022 online 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Groß-Gerau

16.07.2022 Wiesbaden
Teilnahme an der Meisterfeier der Handwerkskammer Wiesbaden 

26.07.2022 Hohenstein 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform in der Bürgerversammlung der 
Gemeinde Hohenstein

17.08.2022 Villmar 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform beim Helferkreis Villmar e.V. und 
der KAB Villmar

23.08.2022 online 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Kriftel

Ausgewählte Termine
 
Ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit des BdSt Hessen besteht darin, durch Veranstaltungen, 
Vorträge, Pressetermine und Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Verwaltung im 
Sinne der Vereinsziele zu wirken.
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29.08.2022 Offenbach 
Vortrag zur Rentenbesteuerung bei der Seniorenhilfe Offenbach 

06.09.2022 Wiesbaden
Jahresempfang der Handwerkskammer Wiesbaden 

07.09.2022 Kelkheim 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der FDP Kelkheim

20.09.2022  Hanau/Frankfurt
Schwarzbus-Tour mit Pressekonferenz in Frankfurt

21.09.2022  Heringen/Calden
Schwarzbus-Tour mit einem Gespräch mit Bürgermeister Daniel 
Iliev (Heringen) und Pressekonferenzen in Heringen sowie am Kas-
sel Airport 

21.09.2022 Schauenburg 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der CDU Schauenburg

05.10.2022 online
Videokonferenz mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu fi-
nanzpolitischen Herausforderungen der nächsten Legislatur- 
periode

12.10.2022 online 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) 
 
19.10.2022 Wiesbaden 
Pressekonferenz im Hessischen Landtag zur Vorstellung des 
Schwarzbuchs 2022/23

03.11.2022 Nidda 
Teilnahme an einem Kommunalfinanz-Lehrgang des Hesssischen 
Städte- und Gemeindebunds

28.11.2022 online 
Vortrag zur Grundsteuer-Reform bei der Sozialdemokratischen Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik (SGK)

06.12.2022 Frankfurt 
Teilnahme an der Vorstellung des Jahrbuchs des Hessischen Rech-
nungshofs  

20.12.2022 Wiesbaden 
Austausch mit der SPD-Landtagsfraktion zum Thema Straßenbei-
träge
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Der BdSt hilft Ihnen weiter
Unser Wissen kompakt für Sie zusammengefasst
Der Bund der Steuerzahler bietet eine Fülle an kostenlosen Serviceleistungen zum Steuerrecht 
sowie zur Steuer- und Finanzpolitik.

Broschüren und Ratgeber
Beim BdSt Hessen können Sie eine breite Palette an Broschüren 
und Ratgebern rund um das Steuerrecht kostenfrei bestellen. 2022 
standen folgende ausführliche Publikationen zur Verfügung:

 ► Auto und Steuern
 ► Erben und Vererben
 ► Fahrtenbuch
 ► Familie und Steuern
 ► Arbeiten in Haus und Garten
 ► Lernprogramm Einkommensteuer
 ► RentenKompass
 ► Richtsätze der Finanzverwaltung für Umsatz und Gewinn
 ► Senioren und Steuern
 ► Steueränderungen 2022
 ► SteuerzahlerKompass
 ► Steuererklärung für Arbeitnehmer 2021
 ► Steuererklärung für Senioren 2021
 ► Steuerleitfaden für Jungunternehmer
 ► Steuern rund ums Haus
 ► Mehr Netto vom Brutto: Das A-Z der lohnsteuerfreien  
Zuwendungen

 ► Meine erste Steuererklärung
 ► Die Steuerprüfung

Darüber hinaus bietet die Ratgeberreihe „Wir informieren“
kurze und verständliche Informationen zu rund 80 weiteren 
steuerlichen Themen.

Speziell an Kommunalpolitikerinnen und -politiker richtet sich  
die Veröffentlichung:

 ► Kommunalkompass – Sparen in der Kommune

Mit Rat und Tat an Ihrer Seite
Die Fachleute des BdSt Hessen beantworten gerne auch persönlich 
allgemeine Fragen zum Steuerrecht sowie zu kommunalen Gebüh-
ren und Beiträgen. Man erreicht den BdSt Hessen rund um die Uhr 
per E-Mail, Fax oder Telefon. Viele der Informationen sind auch 
schnell und einfach über die Website www.steuerzahler-hessen.de 
erhältlich. Der Bund der Steuerzahler bietet eine Fülle an kostenlo-
sen Serviceleistungen zum Steuerrecht sowie zur Steuer- und Fi-
nanzpolitik.
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Grundlagen des kommunalen Haushalts
 ► 18. Januar online

Grundsteuer: Grundlagen und Neuregelung
 ► 27. Januar online
 ► 31. Januar online
 ► 22. Februar online
 ► 24. März online
 ► 7. April in Darmstadt
 ► 28. April in Limburg
 ► 23. Mai online
 ► 30. Mai in Offenbach
 ► 20. Juni online
 ► 13. Juli online
 ► 19. Juli in Baunatal
 ► 13. September in Wiesbaden
 ► 10. Oktober in Wetzlar
 ► 31. Oktober online

Erben und Vererben
 ► 8. Februar online
 ► 17 Februar online
 ► 29. November online
 ► 5. Dezember online

Arbeitsrecht
 ► 31. März in Idstein

Jahresabschlussanalyse
 ► 26. April online

Vorsorgevollmacht und Testament
 ► 10. Mai in Fulda
 ► 5. Oktober in Hofheim

Haus und Steuern
 ► 7. April online
 ► 28. November in Offenbach 

Geld zurück: 25 Steuertipps, die niemand vergessen sollte
 ► 12. Mai online

WEG-Recht - Was Eigentümer beachten sollten
 ► 19. Mai in Bad Nauheim

Das gemeinschaftliche Testament
 ► 24. Mai in Wiesbaden
 ► 23. Juni online

Vortragsveranstaltungen
 
2022 hat der BdSt Hessen 29 kostenlose 
Vortragsveranstaltungen durchgeführt. Der 
Verein bot dabei sowohl Präsenztermine in  
ganz Hessen als auch Online-Seminare via  
Zoom an.
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Am 20. September fand die Mitgliederversammlung 2022 des BdSt 
Hessen in Wiesbaden statt. Im Meistersaal der Handwerkskammer 
zog der Verein Bilanz des Pandemiejahrs 2021 und schaute auf das 
Jubiläum des Schwarzbuchs zurück.

Schwerpunkte des Jahres vorgestellt 
Der Vorstandsvorsitzende Joachim Papendick erläuterte die 
Schwerpunkte des hessischen Steuerzahlerbunds im Jahr 2021. 
Gegen Jahresende habe der Verein eine umfassende Kampagne zur 
Information über die Grundsteuer-Reform gestartet, die gut an-
komme. Dabei biete man neben zahlreichen Videos auch eine Info-
Seite im Internet, Webinare und Präsenz-Vorträge sowie natürlich 
Service per Telefon und E-Mail an. Auf Landesebene habe man sich 
vor allem mit dem umstrittenen 12-Milliarden-Euro-Corona-Son-
dervermögen der Landesregierung beschäftigt. Der BdSt Hessen 
habe dieses Instrument von Anfang an kritisch gesehen. Dass es im 

Herbst 2021 vom 
Hessischen Staats-
gerichtshof für ver-
fassungswidrig er-
klärt wurde, habe 
die Kritik bestätigt 
und sei eine gute 
Nachricht für die 
Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler 

gewesen, so Papendick. Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsar-
beit sei 2021 die Begleitung der Kommunen nach der Kommunal-
wahl gewesen. Anfang des Jahres habe man wieder gemeinsam 
mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund drei Kommunen 
für ihren besonders verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld 
mit dem Spar-Euro ausgezeichnet. Als weitere Schwerpunkte nann-
te Papendick die Kritik an einer möglichen Grundsteuer C, die Auf-
arbeitung des kommunalen Greensill-Anlagen-Desasters, die For-
derung nach einer Landtagsverkleinerung sowie natürlich die Re-
cherche potenzieller Verschwendungsfälle.

Schwarzbuch erneut omnipräsent 
Die Resonanz der Öffentlichkeitsarbeit sei auch 2021  wieder sehr 
gut gewesen. Vor allem die Berichterstattung zum Schwarzbuch 
habe sich erneut auf hohem Niveau bewegt. Der Verein nutze ne-
ben klassischer Pressearbeit auch direkte Wege der PR, etwa mit ei-
genen Videos bei YouTube, die sich wachsender Beliebtheit erfreu-

Mitgliederversammlung 2022
Schwarzbuch-Jubiläum und Krisen-Ausgaben im Fokus

ten. Außerdem sei es darum gegangen, die Positionen des BdSt 
Hessen in Gesprächen, Videokonferenzen sowie bei der Teilnahme 
an Anhörungen und anderen Veranstaltungen zu vertreten. An-
schließend erläuterte Papendick die wichtigsten Einnahme- und 
Ausgabepositionen des Jahres 2021.

Vereinsfinanzen geordnet 
Der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Matthias Leder berichtete über 
die Arbeit seines Gremiums. Die Rechnungsprüfung habe keine Be-
anstandungen ergeben. Vorstand und Verwaltungsrat hätten sich 
intensiv mit dem Prüfbericht beschäftigt. Die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Vereins seien weiterhin geordnet. Bei der anschlie-
ßenden Aussprache entwickelte sich eine kurze Diskussion, die ne-
ben der generellen Ausrichtung des Vereins auch einzelne inhaltli-
che Schwerpunktsetzungen betraf. Vorstand und Verwaltungsrat 
sagten zu, die Anregungen zu berücksichtigen. Beide Gremien wur-
den nach der Aussprache jeweils ohne Gegenstimmen entlastet.

Nicolai wieder in Verwaltungsrat gewählt 
Im Jahr 2022 endete die Amtszeit des Verwaltungsratsmitglieds 
Bernd Nicolai. Er hatte sich bereiterklärt, zumindest für eine Über-
gangszeit weiter zur Verfügung zu stehen. Die Mitgliederversamm-
lung wählte ihn einstimmig, bei zwei Enthaltungen, wieder. 
 
Ehrungen 
Insgesamt konnten 2022 über 350 Mitglieder für 50 oder 25 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt werden. Vier Jubilare nahmen ihre Ehrenur-
kunden persönlich entgegen. 
 
Präsident würdigt Schwarzbuch-Jubiläum 
Reiner Holznagel, Präsident des BdSt Deutschland, hielt zum Ab-
schluss der Mitgliederversammlung einen Vortrag anlässlich des 
50. Schwarzbuch-Jubiläums. Außerdem berichtete Holznagel von 
den Aktivitäten des Bundesverbands angesichts des permanenten 
Krisenmodus‘ aufgrund der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe, 
des Ukraine-Kriegs, der Energiepreisspirale und der steigenden In-
flation. Die Krisen spiegelten sich im Ausgabeverhalten des Staats 
und letztlich in der immer schneller tickenden BdSt-Schuldenuhr. 
Deshalb sei es wichtig, dass der Verband ein wachsames Auge dar-
auf habe und notfalls seine Stimme erhebe. Das 50. Schwarzbuch 
zeige, dass der BdSt die Mittelverwendung seit Jahrzehnten kritisch 
beobachte und damit mäßigend auf die Politik einwirke. Auf die 
dabei erzielten Erfolge könne man stolz sein.
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► Vorsitzender 
Joachim Papendick
Diplom-Volkswirt
Offenbach

Vorstand
Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr an:

Verwaltungsrat
Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an:

► Stellvertretender Vorsitzender 
(seit 24.11.2022) 
Bernhard Mundschenk 
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Wiesbaden
Mainz

► Vorsitzender 
Dr. Matthias Leder 
Hauptgeschäftsführer der
IHK Gießen-Friedberg 
Rockenberg 

Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim
Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften
Speyer

Jörg Brömer
Diplom-Wirtschaftsingenieur, 
Geschäftsführer
Wiesbaden

Andreas Groß
Obermeister der Kfz-Innung Lahn-Dill
Wetzlar

Bernd Nicolai 
Bauingenieur, Kaufmann  
Walluf 

► Weiteres Mitglied 
Annerose Warttinger 
Fachanwältin für Steuerrecht, 
Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin 
Wiesbaden

► Stellvertretende Vorsitzende 
Silvia Diemer-de Schepper 
Rechtsanwältin
Traben-Trarbach

Cornelia E. Peter  
Diplom-Kauffrau /
Steuerberaterin
Niedernhausen

Nicola Vogt 
Leiterin Private Banking-Center 
Heil- und freie Berufe 
Nassauische Sparkasse
Eltville

► weitere Mitglieder 

Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser 
Präsident des  
Hessischen Rechnungshofs a.D. 
Maintal
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Das Geschäftsstellenteam des BdSt Hessen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BdSt Hessen beschäftigen sich mit der Steuer- und Finanzpolitik des Landes sowie der hessi-
schen Kommunen und stehen den Mitgliedern bzw. Interessenten für allgemeine Fragen zu ihren Fachgebieten und rund um die Mit-
gliedschaft zur Verfügung. Stand: 31.12.2022.

Joachim Papendick
Vorsitzender / Landeshaushalt

Tel. 0611 99 21 9 - 0
Fax 0611 99 21 9 - 51
papendick@steuerzahler-hessen.de

Martina Bell
Büroleiterin

Tel. 0611 99 21 9 - 31
Fax 0611 99 21 9 - 51
bell@steuerzahler-hessen.de

Martin Frömel
Steuerfragen

Tel. 0611 99 21 9 - 40
Fax 0611 99 21 9 - 51
froemel@steuerzahler-hessen.de

Jana Jacobi
Veranstaltungen

Tel. 0611 99 21 9 - 25
Fax 0611 99 21 9 - 51
jacobi@steuerzahler-hessen.de

Eva Kugler
in Elternzeit

Tel. 0611 99 21 9 - 41
Fax 0611 99 21 9 - 51
kugler@steuerzahler-hessen.de

Chantal Krämer 
Mitglieder- und Interessentenservice

Tel. 0611 99 21 9 - 21
Fax 0611 99 21 9 - 51
kraemer@steuerzahler-hessen.de

Angelika Siedler
Mitgliedschaft / Spenden

Tel. 0611 99 21 9 - 23
Fax 0611 99 21 9 - 51
siedler@steuerzahler-hessen.de

Moritz Venner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0611 99 21 9 - 33
Fax 0611 99 21 9 - 51
venner@steuerzahler-hessen.de
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Jochen Kilp 
Kommunale Finanzen / 
Verschwendungsfälle

Tel. 0611 99 21 9 - 42
Fax 0611 99 21 9 - 51
kilp@steuerzahler-hessen.de
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Dem Bund der Steuerzahler Deutschland und dem Deutschen 
Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler gehören alle 15 
BdSt-Landesverbände als Mitglied an. Die wichtigsten Arbeitsfel-
der des Bundesverbands sind die Steuer- und Finanzpolitik des 
Bundes und der EU. 

Vorstand sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesver-
bands unterstützen die Arbeit des Bundes der Steuerzahler Hessen 
in vielen steuer- und finanzpolitischen Themen. So ist der Aus-
tausch von Informationen, Fachwissen und Meinungen eine we-
sentliche Grundlage des Erfolgs für den BdSt Hessen.

Bundesverband und Deutsches Steuerzahlerinstitut
Die Grundlagen für die Arbeit des BdSt werden vom Deutschen 
Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler Deutschland e.V. 
(DSi) erarbeitet. Stellungnahmen, Analysen und fachlicher Rat
des DSi sind eine wertvolle Bereicherung für den Bundesverband 
und für die einzelnen Landesverbände. Das DSi veröffentlicht nicht 
nur eigene Schriften, sondern bringt den Sachverstand des BdSt 
auch in Stellungnahmen für politische Ausschüsse und das Bun-
desverfassungsgericht ein. 

Der Vorstand des BdSt Hessen bedankt sich herzlich bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des DSi und des BdSt Deutschland.

BdSt Deutschland
Den Vorstand des Bundesverbands bildeten im Berichtsjahr:

 ► Präsident   Reiner Holznagel
M.A.
Berlin

► Stellvertreter des Präsidenten Rik Steinheuer
Rechtsanwalt 
Solingen

► Weitere Vizepräsidenten Michael Jäger
Dipl-Kaufmann
Neubiberg

Ralf Thesing
Rechtsanwalt
Pattensen

Eike Möller
Dipl.-Volkswirt 
Filderstadt

Deutsches 
Steuerzahlerinstitut
Im Berichtsjahr bildeten den Vorstand des Instituts:

 ► Vorsitzender   Reiner Holznagel
M.A.,
Berlin

► Stellvertretender Vorsitzender Rik Steinheuer 
Rechtsanwalt 
Solingen 

► Weitere Vorstandsmitglieder Eberhard Kanski
Dipl-Volkswirt
Ratingen

Bernhard Zentgraf
Dipl.-Volkswirt
Hannover
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Die Arbeitskreise
des Bundesverbands
Regelmäßig treffen sich Fachreferentinnen und -referenten sowie Vorstands-
mitglieder der Landesverbände, des Bundesverbands und des DSi zu den Ar-
beitskreisen Haushalt, Steuern, Arbeit und Soziales sowie Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Bei diesem Erfahrungs- und Meinungsaustausch werden 
Empfehlungen für Vorstandsentscheidungen erarbeitet.

Arbeitskreis Haushalt
Die zentralen haushaltspolitischen Themen sind Anliegen des Arbeitskreises Haushalt. Im Mittelpunkt steht hier 
vor allem die aktuelle und künftige Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Der Arbeitskreis erarbeitet konkrete 
Vorschläge zum Abbau der Verschuldung, kritisiert die teilweise verfehlte Subventionspolitik des Bundes und legt 
den Finger in die Wunde, wenn es um die Verschwendung öffentlicher Mittel geht. In dieser Funktion zeichnet er 
auch für das Schwarzbuch verantwortlich. In Zusammenhang mit der öffentlichen Verschuldung kritisiert das 
Gremium auch die aus Steuergeld finanzierten Privilegien von Beamtinnen und Beamten sowie Abgeordneten – 
insbesondere deren Altersversorgung – und hinterfragt die Art und Weise der Politikfinanzierung.

Arbeitskreis Steuern
Der Arbeitskreis Steuern widmet sich aktuellen Fragen zu steuerpolitischen Gesetzentwürfen und Verwaltungs-
anweisungen. Die Bewertung und Einschätzung sowie konkrete Vorschläge für Verbesserungen und Erleichterun-
gen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind seine zentralen Aufgaben. Mindestens ebenso wichtig ist je-
doch auch die Bewertung der gesellschaftspolitischen Folgen steuerpolitischer Vorhaben seitens der Politik. Dis-
kutiert werden dabei beispielsweise die Corona-Hilfen, die Reform der Grundsteuer, die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags, die Unternehmensbesteuerung, die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten von Einkom-
mensteuererklärungen, Zinsen im Steuerrecht, die Möglichkeiten zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens sowie zur Steuervereinfachung.

Arbeitskreis Arbeit und Soziales
Der Arbeitskreis Arbeit und Soziales hat es sich zum Ziel gesetzt, Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen durch die sozialen Sicherungssysteme, praxisferne gesetzliche Regelungen und immer neue büro-
kratische Regelungen einzudämmen. Ein besonderer Fokus liegt auf Entwicklung, Struktur und Effizienz der Sozi-
alausgaben und -leistungen, möglichen Beitragssenkungspotenzialen sowie den rentenpolitischen Plänen der 
Parteien.

Arbeitskreis Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Ein Verband lebt von seinen Mitgliedern und seiner Öffentlichkeitsarbeit. Um die Bedeutung des Bundes der Steu-
erzahler zu stärken, müssen die Mitglieder für seine Arbeit begeistert und neue Unterstützerinnen und Unter-
stützer geworben werden. Dafür legt der Arbeitskreis Werbung und Öffentlichkeitsarbeit die Grundlagen. Regel-
mäßig erörtern Vertreterinnen und Vertreter der Landesverbände und der Bundesgeschäftsstelle zentrale Sach-
verhalte. Im Fokus stehen dabei die Fragen: Wie erweitern wir unseren Mitgliederkreis? Welche neuen 
Serviceleistungen können wir anbieten? Wie kommunizieren wir zeitgemäß und gleichzeitig altersgerecht? Und 
welche Medien nutzen wir dazu? Zum Aufgabenbereich des Arbeitskreises gehören außerdem die Planung und 
Organisation von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen und imagebildenden Maßnahmen.
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